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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

UVP-Vorprüfung A & N Naturstrom GmbH & Co.KG 
- Aktenzeichen: 63 DH 04088/2018/71 - 

 
A & N Naturstrom GmbH & Co.KG, Frau Annette Kriesmann, In der Finkenstädt 26, 49453 Barver, hat 
den Anbau eines Motorenraumes am vorhandenen Biogasmaschinenhaus, die Aufstellung eines Flex-
BHKW‘s (1.203 kW el/2.834 kW fwl) mit Trafo und einer Übergabestation sowie den Betrieb der Ge-
samtanlage mit 2.703 kW el und 6.537 kW fwl nach §§ 4 und 16 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274, ber. S. 3753) - in der zurzeit gültigen Fassung - 
beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung  Barver 
Flur  5 
Flurstück  91/3 
 
Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles nach § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Modernisierung 
des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017 (BGBl. I, S. 2808) hat im Wesentlichen 
Folgendes ergeben: 
 
Für die im Zuständigkeitsbereich der Unteren Naturschutzbehörde liegenden Schutzkriterien ergibt 
sich aufgrund der geplanten Erweiterung keine erhebliche Betroffenheit.  
 
Aus wasserbehördlicher Sicht ist ebenfalls keine erhebliche Betroffenheit gegeben; das Flurstück liegt  
außerhalb von festgesetzten Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten. 
 
Somit ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 des o.g. Gesetzes 
zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung).  
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrage 
Fenker 
 
 

UVP-Vorprüfung Nordloh-Dreyer 
- Aktenzeichen: 63 DH 01681/2019/71 - 

 
Herr Udo Nordloh-Dreyer, Scharringhausen 21, 27245 Kirchdorf, hat die Errichtung eines Flex-
BHKW’s (1.562 kW el/3.616 kW fwl) inklusiv Gastechnik, Gasreinigung, Trafo-Station, Standortände-
rung Notgasfackel sowie den Betrieb der Gesamtanlage mit 2.362 kW el und 5.612 kW fwl nach §§ 4 
und 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274, ber. S. 
3753) - in der zurzeit gültigen Fassung - beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung  Bahrenborstel 
Flur  3 
Flurstücke  6/3 und 6/6 
 
Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles nach § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Modernisierung 
des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017 (BGBl. I, S. 2808) hat im Wesentlichen 
Folgendes ergeben: 
 
Für die im Zuständigkeitsbereich der Unteren Naturschutzbehörde liegenden Schutzkriterien ergibt 
sich aufgrund des Vorhabens keine erhebliche Betroffenheit.  
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Aus wasserbehördlicher Sicht ist ebenfalls keine erhebliche Betroffenheit gegeben; die Flurstücke 
liegen außerhalb von festgesetzten Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten. 
 
Somit ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 des o.g. Gesetzes 
zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung).  
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrage 
Fenker 
 
 

UVP-Vorprüfung B2E Dreyer GmbH 
- Aktenzeichen: 63 DH 01683/2019/71 - 

 
B2E Dreyer GmbH, Herr Andy Dreyer, Scharringhausen 21, 27245 Kirchdorf, hat die Errichtung eines 
Flex-BHKW’s (1.562 kW el/3.616 kW fwl) inklusiv Gastechnik, Gasreinigung, Pufferspeicher, Trafo-
Station, Änderung Gasdächer auf Nachgärer und Gärrestbehälter, Standortänderung Notgasfackel 
sowie den Betrieb der Gesamtanlage mit 2.062 kW el und 4.778 kW fwl nach §§ 4 und 16 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274, ber. S. 3753) - in der 
zurzeit gültigen Fassung - beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung  Bahrenborstel 
Flur  3 
Flurstücke  7 und 8/1 
 
Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles nach § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Modernisierung 
des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017 (BGBl. I, S. 2808) hat im Wesentlichen 
Folgendes ergeben: 
 
Für die im Zuständigkeitsbereich der Unteren Naturschutzbehörde liegenden Schutzkriterien ergibt 
sich aufgrund des Vorhabens keine erhebliche Betroffenheit.  
 
Aus wasserbehördlicher Sicht ist ebenfalls keine erhebliche Betroffenheit gegeben; die Flurstücke 
liegen außerhalb von festgesetzten Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten. 
 
Somit ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 des o.g. Gesetzes 
zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung).  
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrage 
Fenker 
 
 

Bekanntmachung 
des Landkreises Diepholz vom 27.05.2019 

- Aktenzeichen 66.85 11 
 
Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), Geschäftsbereich Nien-
burg, Bismarckstraße 39, 31582 Nienburg/Weser, beabsichtigt in Zusammenarbeit mit der Samtge-
meinde Kirchdorf die Umgestaltung und die Fahrbahnerneuerung der Landesstraße 347 (L 347) im 
Zuge der Ortsdurchfahrt Varrel, Samtgemeinde Kirchdorf, im Abschnitt 20 von Station 10013 bis Stati-
on 133 im Abschnitt 60 und hat hierfür den Verzicht auf ein Planfeststellungsverfahren gemäß 
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§ 38 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in Verbindung mit § 74 Absatz 7 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG) beantragt.   
 
Das Vorhaben unterliegt gemäß §§ 4 und 5 in Verbindung mit Nr. 5 der Anlage 1 des Niedersächsi-
schen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) der allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalles. 
 
Die Planfeststellungsbehörde des Landkreises Diepholz hat eine überschlägige Prüfung vorgenom-
men und festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Nach § 6 NUVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrage 
Brüggemann 
 
 

B Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
 

Stadt Syke 
 

Satzung 
der Stadt Syke über die Herstellung und Bereitstellung von notwendigen 

Einstellplätzen von Kraftfahrzeugen für Wohneinheiten, 
als örtliche Bauvorschrift und deren Ablösung 

 
(Stellplatz- und Ablösesatzung) 

 
Präambel 

 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert am 20.06.2018 (Nds. GVBI. S. 113) in Verbindung 
mit § 47 sowie § 84 Abs. 1 Nr. 2 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 
03.04.2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert am 12.09.2018 (Nds. GVBI. S. 190, 253) hat der Rat 
der Stadt Syke am 04.04.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

 
(1) Der Geltungsbereich der Satzung umfasst das gesamte Stadtgebiet der Stadt Syke mit folgenden 

Ortschaften: Barrien, Gessel, Gödestorf, Heiligenfelde, Henstedt, Okel,  Ristedt, Steimke, Syke 
und Wachendorf.  
 

(2) Sie gilt für die Nutzung von Gebäuden und baulichen Anlagen zu Wohnzwecken. Die Nutzung zu 
Wohnzwecken umfasst sämtliche bauliche Anlagen, welche zur Wohnnutzung genutzt, umgenutzt 
oder neu errichtet werden.  

 
(3) Auf alle übrigen Nutzungen, die nicht von der hier geregelten Nutzung zu Wohnzwecken umfasst 

sind, sind die jeweils gültigen Richtzahlen der Umsetzungsbestimmungen zu den §§ 46 und 47 
der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) anzuwenden. 

 
§ 2 

Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen 
 

Die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen besteht bei der Errichtung von Gebäuden und Ge-
bäudeteilen, die den in § 1 Abs. 2 aufgeführten Wohnzwecken dienen. Die Erweiterung vorhandener 
baulicher Anlagen oder Umnutzung von baulichen Anlagen für eine Wohnnutzung stehen dabei der 
Errichtung baulicher Anlagen zum Zwecke einer Wohnnutzung gleich. Ein Abweichen von diesen Vor-
schriften ist nur in begründeten Fällen als Ausnahme möglich.  
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§ 3  
Anzahl der notwendigen Stellplätze für Kraftfahrzeuge 

 
(1) Bei der Festlegung der erforderlichen Stellplätze ist von folgenden Werten auszugehen: 

 
 Bei einer Wohneinheit bis einschließlich 70 m² Wohnfläche sind 1,5 Stellplätze zu errichten. 
 Bei einer Wohneinheit über 70 m² Wohnfläche sind 2 Stellplätze zu errichten. 

 
Bei besonderen Wohnformen, wie z.B. Single-Wohnungen, Sozialer Wohnungsbau (Wohnberech-
tigungsschein) oder Seniorenwohnungen (Kleinstwohnungen), wo die Bewohner selbst ein oder 
kein Kraftfahrzeug besitzen, kann bei einer Wohneinheit bis zu 45 m² Wohnfläche ein Stellplatz er-
richtet werden. Ein entsprechender Nachweis ist bei der Berechnung der Stellplätze beizufügen.  

 
(2) Bei Nutzungsänderungen von baulichen sowie anderen Anlagen, bei denen ein Zu- oder Ab-

gangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, wird nur der durch diese Nutzungsänderung 
(in Wohnnutzung) bedingte zusätzliche Stellplatzbedarf nach Maßgabe des § 47 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 NBauO in Ansatz gebracht. 
 

(3) Die Anzahl der notwendigen Stellplätze je Baugrundstück ist auf die nächste ganze Zahl aufge-
rundet zu ermitteln. 

 
(4) Bei baulichen oder sonstigen Anlagen mit unterschiedlicher Nutzung ist der Bedarf für die jeweili-

ge Nutzungsart getrennt zu ermitteln. Bei Anlagen mit Mehrfachnutzung ist die Nutzungsart mit 
dem größeren Stellplatzbedarf maßgebend. 

 
(5) Notwendige Einstellplätze müssen gem. § 47 Abs. 4 NBauO auf dem Baugrundstück oder in des-

sen Nähe auf einem anderen Grundstück gelegen sein, dessen Benutzung zu diesem Zweck 
durch Baulast gesichert ist und in zumutbarer Entfernung zum Baugrundstück liegt.  

 
(6) Notwendige Einstellplätze müssen mit der Fertigstellung, spätestens zum Zeitpunkt der Inge-

brauchnahme der ihren Bedarf auslösenden baulichen Anlage hergestellt sein.  
  

§ 4 
Zufahrten zu notwendigen Einstellplätzen / Grundstückszufahrten 

 
(1) Zufahrten zu notwendigen Einstellplätzen müssen so an eine mit Kraftfahrzeugen befahrbare öf-

fentliche Verkehrsfläche angeschlossen sein, dass der von den Einstellplätzen ausgehende Zu- 
und Abgangsverkehr und der für den Brandschutz erforderliche Einsatz von Feuerlösch- und Ret-
tungsgeräten jederzeit ordnungsgemäß und ungehindert möglich ist.  
 

(2) Zufahrten von Grundstücken auf öffentliche Verkehrsflächen bedürfen der Genehmigung durch 
die Stadt Syke. Die Zu- und Abfahrtsbreite beläuft sich auf max. 4 m am Grenzübergang des öf-
fentlichen und privaten Bereichs. In Einzelfällen können begründete Abweichungen zugelassen 
werden.   

 
§ 5  

Ablösung von Stellplätzen 
 

(1) Stellt die Bauherrin oder der Bauherr gem. § 47 Abs. 5 NBauO den Antrag, dass die Pflicht zur 
Herstellung notwendiger Einstellplätze durch die Pflicht zur Zahlung eines Geldbetrags an die 
Stadt ersetzt wird, bedarf es hierzu der Zustimmung der Stadt im Einzelfall. Die Zustimmung kann 
aus verkehrsplanerischen und städtebaulichen Gründen versagt werden.  
 

(2) Das Stadtgebiet ist in drei Zonen aufgeteilt. Die Zone 1 (Kernzone) umfasst die Ortschaft Syke. 
Die Zone 2 umfasst die zweitgrößten Ortschaften Barrien und Heiligenfelde. Die Zone 3 umfasst 
die restlichen Ortschaften Steimke, Gessel, Gödestorf, Henstedt, Okel, Ristedt, und Wachendorf.  

 
(3) Der Ablösebetrag für einen Einstellplatz gem. § 47 Abs. 6 NBauO beträgt: 

 
a. in Zone 1   8.050 Euro 
b. in Zone 2   5.875 Euro 
c. in Zone 3   5.540 Euro 
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(4) Der von der Bauherrin oder dem Bauherren entrichtete Geldbetrag wird gem. § 47 Abs. 7 NBauO 
für die laufenden Nummern 1-3 verwendet.  
 

§ 6 
Übergangsregelung 

 
Diese Satzung findet keine Anwendung auf Bauvorhaben, für die der Bauantrag bereits vor Inkrafttre-
ten dieser Satzung gestellt worden ist. Entsprechendes gilt bei Genehmigungsfreistellungsverfahren 
mit dem Zeitpunkt der Einreichung der erforderlichen Unterlagen. Ferner ist diese Satzung auch auf 
verfahrensfreie Bauvorhaben nicht anzuwenden, soweit mit deren Bau im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Satzung bereits begonnen wurde. 
 

§ 7  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Diepholz in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Satzung der Stadt Syke vom 15.12.1993 über den „Ausgleichsbetrag für nicht herzustellende 
Kraftfahrzeugeinstellplätze – Ablösungssatzung“ außer Kraft. 
 
Syke, 04.04.2019 
gez. Laue  
Die Bürgermeisterin 
 
 

Bauleitplanung der Stadt Syke 
Bebauungsplan Nr. 25 (86/08) „Hohe Bergstraße“ 

 
Der Rat der Stadt Syke hat in seiner Sitzung am 04.04.2019 den Bebauungsplan Nr. 25 (86/08) „Hohe 
Bergstraße“ gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung und die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 
BauGB beschlossen. 
 
Lage im Raum und Abgrenzung des Plangebietes: 
 
Das Plangebiet befindet sich in der Ortschaft Ristedt südlich der Hohen Bergstraße. Die genaue Lage 
und Abgrenzung ist dem Plan zu entnehmen. 
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Rechtsverbindlichkeit: 
 
Der Bebauungsplan Nr. 25 (86/08) „Hohe Bergstraße“ tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Der oben genannte Bebauungsplan und dessen Begründung liegen ab sofort im Rathaus der Stadt 
Syke, Zimmer 2.66, Hinrich-Hanno-Platz 1, 28857 Syke öffentlich aus. Diese können dort während der 
Dienststunden und darüber hinaus nach Vereinbarung von jedermann eingesehen werden. Jeder-
mann kann über den Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft verlangen. Auch Kinder und Jugendliche 
sind Teil der Öffentlichkeit. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen gemäß § 215 Abs. 1 BauGB und Entschädigungsansprüche nach §§ 
44 (BauGB) Abs. 3 und 4 BauGB: 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB ge-
nannten Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 und der in § 214 Abs. 2 
a genannten Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlichen Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Syke geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes bzw. den Mangel der Abwägung begrün-
den soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bau-
leitplanung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entspre-
chender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Syke, den 10.05.2019 
gez. Laue  
Suse Laue 
Die Bürgermeisterin 
 
 

Bauleitplanung der Stadt Syke 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 

„Südlich der Georg-Hoffmann-Straße“ 
 

Der Rat der Stadt Syke hat in seiner Sitzung am 14.02.2019 den vorhaben-bezogenen Bebauungs-
plan Nr. 6 „südlich der Georg-Hoffmann-Straße“ gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung 
und die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beschlossen. 
 
Lage im Raum und Abgrenzung des Plangebietes: 
 
Das Plangebiet befindet sich in der Ortschaft Syke südlich der Georg-Hoffmann-Straße und nördlich 
der Straße Grevenweg. Die genaue Lage und Abgrenzung ist dem Plan zu entnehmen. 
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Rechtsverbindlichkeit: 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 6 „Südlich der Georg-Hoffmann-Straße“ tritt mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
Der oben genannte Bebauungsplan und dessen Begründung liegen ab sofort im Rathaus der Stadt 
Syke, Zimmer 2.66, Hinrich-Hanno-Platz 1, 28857 Syke öffentlich aus. Diese können dort während der 
Dienststunden und darüber hinaus nach Vereinbarung von jedermann eingesehen werden. Jeder-
mann kann über den Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft verlangen. Auch Kinder und Jugendliche 
sind Teil der Öffentlichkeit. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen gemäß § 215 Abs. 1 BauGB und Entschädigungsansprüche nach §§ 
44 (BauGB) Abs. 3 und 4 BauGB: 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB ge-
nannten Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 und der in § 214 Abs. 2 
a genannten Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlichen Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Syke geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes bzw. den Mangel der Abwägung begrün-
den soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bau-
leitplanung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entspre-
chender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Syke, den 10.05.2019 
gez. Laue 
Suse Laue 
Die Bürgermeisterin 
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Bauleitplanung der Stadt Syke 
Lärmaktionsplan der Stadt Syke - 3. Stufe 

 
- Bekanntmachung des Inkrafttretens des Lärmaktionsplanes 

 
Nach § 47 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Der die EG-Richtlinie 2002 / 49 / EG (Umge-
bungslärmrichtlinie) über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm umsetzt, sind Kom-
munen verpflichtet, für Hauptverkehrsstraßen oberhalb definierter Verkehrsbelastungen Lärmaktions-
pläne (LAP) aufzustellen. 
 
Die Stadt Syke hat den Entwurf des Lärmaktionsplanes – 3. Stufe in der Zeit vom 25.02.2019 bis ein-
schließlich dem 29.03.2019 zur Einsicht- und Stellungnahme im Rathaus der Stadt Syke und unter 
www.syke.de öffentlich ausgelegt. Parallel wurden die betroffenen Behörden und Träger öffentlicher 
Belange um Stellungnahme gebeten. 
 
Der Rat der Stadt Syke hat in seiner Sitzung am 16.05.2019 über die Berücksichtigung bzw. Zurück-
weisung der eingegangenen Anregungen entschieden und die 3. Stufe des Lärmaktionsplanes be-
schlossen. 
 
Der oben genannte Lärmaktionsplan liegt ab sofort im Rathaus der Stadt Syke, Zimmer 2.66, Hinrich-
Hanno-Platz 1, 28857 Syke öffentlich aus. Er kann dort während der Dienststunden und darüber hin-
aus nach Vereinbarung eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden.  
 
Der Lärmaktionsplan kann zusätzlich Im Internet unter www.syke.de eingesehen werden. 
 
Syke, der 21.05.2019 
gez. S.Laue 
Die Bürgermeisterin 
 
 

Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ 
 

Haushaltssatzung 
der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ für das Haushaltsjahr 2019 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtge-
meinde „Altes Amt Lemförde“ in der Sitzung am 02. April 2019 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 11.527.500 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 10.905.800 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.008.200 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.639.700 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 956.100 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.738.400 Euro 

 
  

http://www.syke.de/
http://www.syke.de/
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2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 619.200 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 11.964.300 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 11.997.300 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.630.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Hebesätze für die Samtgemeindeumlage werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer A 54,00 % 
2. Grundsteuer B 54,00 % 
3. Gewerbesteuer 54,00 % 
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 54,00 % 
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 54,00 % 
 

§ 6 
(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 
Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Produkt) den Betrag von 10.000,00 € nicht übersteigen. 
 
(2) Gem. § 63 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO finden die §§ 45 Abs. 6 und 47 Abs. 2 GemHKVO in der bis 
zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung bis zum Haushaltsjahr 2020 Anwendung. 
 
(3) Investitionen gelten als erheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO, sofern sie 100.000,00 € im 
Einzelfall überschreiten. 
 
Lemförde, 02. April 2019 
Samtgemeinde  
„Altes Amt Lemförde“ 
Scheibe 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die gem. § 15 Abs. 6 NFAG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Diepholz am 
29.04.2019 unter Az. FD 30-916-912 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Hauptstr. 80, 49448 Lemförde, Zimmer A.07, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 06.05.2019 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Scheibe 
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Gemeinde Stemshorn 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Stemshorn für das Haushaltsjahr 2019 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemein-
de Stemshorn in der Sitzung am 09. April 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 961.400 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 752.000 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 934.400 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 985.900 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 120.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 446.000 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.054.400 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.431.900 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 155.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festge-
setzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer 375 v.H. 
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§ 6 
(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 
Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Produkt) den Betrag von 5.000 € nicht überschreiten. 
 
(2) Gem. § 63 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO finden die §§ 45 Abs. 6 und 47 Abs. 2 GemHKVO in der bis 
zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung bis zum Haushaltsjahr 2020 Anwendung. 
 
Lemförde, 09. April 2019 
Gemeinde Stemshorn 
Scheibe 
Gemeindedirektor 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, Hauptstr. 80, 49448 Lemförde, Zimmer A.07, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 02.05.2019 
Der Gemeindedirektor 
Scheibe 
 
 

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 

Lärmaktionsplan der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 
Der Rat der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hat in seiner Sitzung am 29.05.2019 den „Lärmakti-
onsplan gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen“ be-
schlossen. 
 
Der Lärmaktionsplan liegt im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 
Bruchhausen-Vilsen öffentlich aus und kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Zu-
sätzlich ist der Lärmaktionsplan auf der Homepage der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen  
( https://www.bruchhausen-vilsen.de/buergerinfo/bauen-und-wirtschaft/bauleitplaene/rechtskraeftig.html ) 
einzusehen. 
 
Bruchhausen-Vilsen, 03.06.2019 
Der Samtgemeindebürgermeister 
gez. Bernd Bormann 
 
 

Flecken Bruchhausen-Vilsen 
 

Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des Nds. Kommunalabgabengesetzes 

(NKAG) für straßenbauliche Maßnahmen des Fleckens Bruchhausen-Vilsen 
(Straßenausbaubeitragssatzung) 

 
Der Rat des Fleckens Bruchhausen-Vilsen hat in seiner Sitzung am 08.05.2019 aufgrund der §§ 10, 
58 Absatz 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und aufgrund 
der §§ 1 Absatz 1, 2 Absatz 1 S. 1 und 6 Absatz 1 S. 1 des Niedersächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes (NKAG) sowie des § 3 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes, jeweils in der zurzeit 
geltenden Fassung, folgende Satzung beschlossen: 
  

https://www.bruchhausen-vilsen.de/buergerinfo/bauen-und-wirtschaft/bauleitplaene/rechtskraeftig.html
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§ 1 
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen 

 
(1) Zur teilweisen Deckung des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesse-

rung und Erneuerung der ganz oder teilweise in der Baulast der Gemeinde stehenden öffentli-
chen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrichtungen), auch wenn diese nicht zum Anbau 
bestimmt sind, und als Gegenleistung dafür, dass den Grundstückseigentümern und Erbbaube-
rechtigten durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Verkehrsanlagen besondere wirt-
schaftliche Vorteile geboten werden, erhebt der Flecken Bruchhausen-Vilsen Beiträge nach 
Maßgabe dieser Satzung.  

 
(2) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm bestimmt. 

Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde formlos festgelegt und kann bis zu seiner vollstän-
digen Erfüllung jederzeit abgeändert werden.  

 
§ 2 

Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 
 

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören insbesondere die Kosten für  
 

1. den Erwerb (einschließlich Erwerbsnebenkosten) und die Freilegung der für die Herstel-
lung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Anlagen benötigten Grundflächen, 
 

2. den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen zum Zeit-
punkt des Beginns der Maßnahme sowie die Kosten dieser Bereitstellung, 
 

3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von  
 
a) Fahrbahnen 
b) Gehwegen, 
c) Radwegen, 
d) kombinierten Geh- und Radwegen, 
e) Bushaltebuchten, 
f) Parkflächen, 
g) Straßenbeleuchtungen, 
h) Straßenoberflächenentwässerungen, 
i) unselbständigen Grünanlagen 
j) Mischflächen, 

 
4. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung, 

 
5. den Wert der Sachleistungen der Gemeinde sowie der vom Personal der Gemeinde er-

brachten Werk- und Dienstleistungen für die Freilegung der Grundflächen und für den 
Ausbau der Anlagen. 

 
6. Der Aufwand für Straßenbegleitgrün und Möblierung wird den beitragsfähigen Teileinrich-

tungen entsprechend der räumlichen Lage anteilig zugeordnet. Entsprechendes gilt für den 
Aufwand für Grunderwerb und Freilegung, sofern hierfür nicht ein gesonderter Beitrag nach 
Ziff. 1 erhoben wird. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, 
Schutz- und Stützmauern gehören jeweils zu den unmittelbar angrenzenden Teileinrich-
tungen.  

 
§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 
 

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 

(2) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne öffentliche Einrich-
tung. Sie kann den Aufwand hiervon abweichend auch für zu bestimmende, selbstständig nutz-
bare Abschnitte einer öffentlichen Einrichtung (Abschnittsbildung) oder für bestimmte Teile einer 
öffentlichen Einrichtung gemäß § 10 (Aufwandspaltung) ermitteln. 
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(3) Die Gemeinde führt vor der Durchführung einer beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahme im 
Sinne dieser Satzung eine Anliegerversammlung durch. 

 
§ 4 

Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes 
 

(1) Die Gemeinde trägt den Teil des beitragsfähigen Aufwandes, der dem Umfang der möglichen 
Inanspruchnahme der Anlage durch die Allgemeinheit entspricht. Den übrigen Teil des beitrags-
fähigen Aufwands tragen die Beitragspflichtigen.  

 
(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Aufwand nach Absatz 1 Satz 2 beträgt für 

die nachstehenden Teileinrichtungen im Falle von  
 

1. Anliegerstraßen         75 v.H.  
 

2. Innerortsstraßen für 
 
a) Fahrbahnen         40 v.H.  
b) Gehwege         60 v.H.  
c) Radwege         50 v.H. 
d) kombinierte Geh- und Radwege       55 v.H.   
e) Bushaltebuchten        40 v.H.  
f) Parkflächen         70 v.H.  
g) Straßenbeleuchtung        50 v.H.  
h) Straßenoberflächenentwässerung      50 v.H.  
i) unselbstständige Grünanlagen       55 v.H. 
j) Mischflächen         50 v.H.  

 
3. Durchgangsstraßen für 

 
a) Fahrbahnen         30 v.H.  
b) Gehwege         50 v.H. 
c) Radwege         40 v.H. 
d) kombinierte Geh- und Radwege       45 v.H. 
e) Bushaltebuchten        30 v.H.  
f) Parkflächen         60 v.H.  
g) Straßenbeleuchtung        40 v.H.  
h) Straßenoberflächenentwässerung      40 v.H.  
i) unselbstständige Grünanlagen       45 v.H.  
j) Mischflächen         40 v.H.  

 
4. Fußgängerzonen/Fußgängergeschäftsstraßen     50 v.H.  
 
5. Wirtschaftswegen         60 v.H.  
 
6.  Gemeindeverbindungsstraßen       20 v.H.  
 
7. sonstigen Straßen im Außenbereich, die 

 
a) deutlich überwiegend dem Anliegerverkehr dienen     65 v.H.  
b) dem Anliegerverkehr und gleichzeitig zu erheblichem Teil 
 der Allgemeinheit dienen        40 v.H.  
c) deutlich überwiegend der Allgemeinheit dienen      20 v.H.  

 
(3) Im Sinne des Absatzes 2 gelten als  
 

1. Anliegerstraßen: 
Straßen, die deutlich überwiegend dem Anliegerverkehr dienen, 
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2. Innerortsstraßen: 
Straßen, die dem Anliegerverkehr und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Baugebieten 
oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Durch-
gangsstraßen nach Nr. 3 sind, 

 
3. Durchgangsstraßen: 

Straßen, die dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem überörtlichen Durch-
gangsverkehr dienen,  

 
4. Fußgängerzonen/Fußgängergeschäftsstraßen:  

Straßen, in denen Ladengeschäfte oder Gaststätten im Erdgeschoss überwiegen und die 
in ihrer gesamten Breite dem Fußgängerverkehr dienen, auch wenn eine zeitlich begrenzte 
Nutzung für den Anlieferverkehr möglich ist, 

 
5. Wirtschaftswege: 

Straßen, die überwiegend der Nutzung land- und forstwirtschaftlicher oder ähnlicher 
Grundstücke dienen, 

 
6. Gemeindeverbindungsstraßen: 

Straßen im Außenbereich, die das Gemeindegebiet mit der benachbarten Gemeinde oder 
verschiedene durch den Außenbereich getrennte Ortsteile der Gemeinde miteinander ver-
binden, 

 
7. Sonstige Straßen im Außenbereich: 

Straßen im Außenbereich, die weder Wirtschaftswege noch Gemeindeverbindungsstraßen 
sind. 

 
(4) Zuschüsse Dritter sind zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwenden, soweit der Zu-

schussgeber nichts anderes bestimmt hat. 
 

(5) Die Gemeinde kann im Einzelfall durch ergänzende Satzung von den Anteilen nach Absatz 2 
abweichen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 

 
§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwandes 
 

(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder Abschnitten davon 
besteht (berücksichtigungspflichtige Grundstücke). Diese Grundstücke bilden das Abrech-
nungsgebiet. 

 
(2) Die Verteilung des umlagefähigen Aufwandes auf die berücksichtigungspflichtige Grundstücke 

erfolgt im Verhältnis derjenigen Nutzflächen, welche sich aus der Vervielfachung der maßgebli-
chen Grundstücksfläche gemäß § 6 mit dem maßgeblichen Nutzungsfaktor nach § 7 oder § 8 
ergeben. 

 
§ 6 

Maßgebliche Grundstücksfläche 
 

(1) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der gesamte Flächeninhalt des Grundstücks im bürger-
lich-rechtlichen Sinne. Soweit Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke baulich oder 
gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7. Für die übri-
gen Flächen richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 8, insbesondere für die im 
Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, der Grenze einer 
Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB oder einer Tiefenbegrenzungslinie nach Absatz 2 Buchst. 
c) oder Buchst. d). 
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(2) Als Grundstücksfläche gilt: 
 

a) bei Grundstücken, die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, einer Sat-
zung nach § 34 Absatz 4 BauGB oder innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-
teils (§ 34 BauGB) liegen, die gesamte Fläche des Grundstückes, wenn es baulich oder 
gewerblich nutzbar ist; 

 
b) bei Grundstücken, die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder einer 

Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB und im Übrigen im Außenbereich liegen, die Teilfläche 
im Geltungsbereich der Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB oder des Bebauungsplanes, 
wenn das Grundstück baulich oder gewerblich nutzbar ist; 

 
c) bei Grundstücken, für die weder ein Bebauungsplan noch eine Satzung nach § 34 Absatz 

4 BauGB besteht und die teilweise innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
(§34 BauGB) und mit der Restfläche im Außenbereich (§35 BauGB) liegen, die Gesamtflä-
che des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der Erschließungsanlage und 
einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen; bei Grundstücken, die nicht an 
die Erschließungsanlage angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück gehören-
den Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der Erschließungsanlage zuge-
wandten Grundstücksseite und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen; 

 
d) bei Grundstücken, die über die sich nach Buchst. b) und c) ergebenden Grenzen hinaus 

bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Erschließungsanlage bzw. 
im Fall von Buchst. c) der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseite und 
einer Parallelen hierzu, die in der Tiefe verläuft, die der übergreifenden Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung entspricht; 

 
(3) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 

 
a) nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (zum Bei-

spiel Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb eines 
im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden oder 
 

b) ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender 
Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (zum Beispiel 
landwirtschaftliche Nutzung), 

 
ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. – zusätzlich zu der nach den Regelungen von Ab-
satz 2 zugrunde zu legenden Fläche – diejenige Fläche zugrunde zu legen, die von den Rege-
lungen in Absatz 2 nicht erfasst wird. 

 
§ 7 

Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke 
 

(1) Der Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich 
nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Dabei gelten als Vollgeschosse 
alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude 
und Biogasanlagen werden stets wie eine Bebauung mit einem Vollgeschoss behandelt. Be-
steht im Einzelfall wegen der Besonderheit des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss im Sinne 
der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), so werden bei gewerblich oder industriell genutz-
ten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten 
Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss ge-
rechnet. 

 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollge-

schoss um 0,25. 
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(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 6 Abs. 2 bestimmten Flächen – 
bei Grundstücken, 
 
1.  die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder einer Satzung 

nach § 34 Absatz 4 BauGB liegen, 
 
a) die festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 

 
b) für die statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, 

in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO, 
die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,8 geteilte höchstzulässige 
Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 auf ganze Zahlen abgerundet und bei 
Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 
 

c) für die weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen, son-
dern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 auf ganze Zahlen abgerundet und 
bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 
 

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem 
Vollgeschoss je Nutzungsebene; 
 

e) für die gewerbliche Nutzung ohne Bebauung oder mit einer untergeordneten baulichen 
Nutzungsmöglichkeit festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss; 
 

f) für die industrielle Nutzung ohne Bebauung oder mit einer untergeordneten baulichen 
Nutzungsmöglichkeit festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen; 
 

g) für die weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die 
Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte 
und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach Buchst. a) bis 
c). 
 

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 Buchst. a) bzw. Buchst. d) bis f)  oder die 
Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 Buchst. b) bzw. Buchst. 
c) überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich 
nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 
Buchst. b) bzw. Buchst. c); 
 

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils liegen, wenn sie 
 
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse 

 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Voll-

geschosse. 
 

(4) Der sich aus Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht 
mit 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 
durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohn-, Dorf-, Misch- oder Sondergebietes oder ohne 
ausdrückliche Gebietsfestsetzung (§ 10 BauNVO) innerhalb eines Bebauungsplangebietes 
überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise 
(zum Beispiel Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe, Ge-
richtsgebäude, Krankenhäuser, Altenpflegeheime und Leichenhallen; nicht hingegen Alten-
wohnheime, Kirchen und landwirtschaftliche Gebäude) genutzt wird oder innerhalb eines tat-
sächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kern-, Gewer-
be-, Industrie- oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt. 
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(5) Eine überwiegende gewerbliche bzw. gewerbeähnliche Nutzung im Sinne von Absatz 4 liegt 
vor, wenn diese Nutzung auf dem überwiegenden Teil der tatsächlichen Geschossflächen statt-
findet. Hat die gewerbliche bzw. gewerbeähnliche Nutzung des Gebäudes nur untergeordnete 
Bedeutung und bezieht sie sich überwiegend auf die Grundstücksfläche (zum Beispiel Fuhrun-
ternehmen, Betriebe mit großen Lagerflächen, unbebautes Grundstück u.a.), ist anstelle der 
Geschossflächen von den Grundstücksflächen auszugehen. 

 
§ 8 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 
 

(1) Für die Flächen nach § 6 Abs. 3 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 
 

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich oder ge-
werblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sport- 
und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils so genutzt werden       0,5  

 
2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in ei-

nem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (zum Beispiel landwirtschaftliche 
Nutzung), wenn 
 
a) sie ohne Bebauung sind, bei 

 
aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen                    0,0167 

 
bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland sowie bei Bebauung von Teil-

flächen von ihnen mit Windkraft- oder selbständigen Photovoltaikanlagen 
                0,0333 
 

cc) gewerblicher Nutzung              1,0  
 

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt 
werden (zum Beispiel Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten, 
Campingplätze ohne Bebauung)        0,5 
 

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen, einschließlich der auf ihnen im 
Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung betriebenen Biogasanlagen oder landwirt-
schaftliche Nebengebäude (zum Beispiel Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teil-
fläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl 0,2 ergibt,        1,0 
 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene 
Vollgeschoss, für die Restfläche gilt Buchst. a), 
 

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, für eine Teilfläche, 
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflä-
chenzahl 0,2 ergibt,         1,0 
 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene 
Vollgeschoss, für die Restfläche gilt Buchst. b) 
 

e) auf ihnen außerhalb von landwirtschaftlichen Hofstellen Biogasanlagen gewerblich be-
trieben werden, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Ein-
richtungen der Biogasanlage geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,  
           1,5 
 
für die Restfläche gilt Buchst. a) 
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f) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der 
Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,  
           1,5 
 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene 
Vollgeschoss, für die Restfläche gilt Buchst. a)  
 

g) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB lie-
gen, für die von der Satzung erfassten Teilflächen 
 
aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbebetrieben dienen,  

          1,5 
 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhan-
dene Vollgeschoss, 
 

bb) mit sonstigen Baulichkeiten       1,0 
 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhan-
dene Vollgeschoss, 
 

cc) ohne Bebauung         1,0 
 

 für die Restfläche gilt Buchst. a). 
 

(2)  Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 7 Abs. 1. 
 

§ 9 
Mehrfach bevorteilte Grundstücke 

 
(1) Grenzen Grundstücke an mehrere öffentliche Einrichtungen, die in der Baulast der Gemeinde 

stehen, so sind sie grundsätzlich zu jeder Anlage beitragspflichtig. 
 
(2) Werden Grundstücke, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes für Wohnzwecke 

bestimmt sind, außerhalb von Bebauungsplangebieten überwiegend für Wohnzwecke genutzt 
werden oder – wenn sie noch unbebaut sind – nach Maßgabe des § 34 BauGB überwiegend für 
Wohnzwecke nutzbar sind, durch mehrere öffentliche Einrichtungen bevorteilt, ist die nach die-
ser Satzung ermittelte und bei der Verteilung zu berücksichtigende Nutzfläche (Beitragsfläche) 
bei jeder dieser öffentlichen Einrichtung nur zu 2/3 in Ansatz zu bringen. Den Beitragsausfall 
trägt die Gemeinde.  

 
(3) Die in Absatz 2 geregelte Ermäßigung für mehrfach erschlossene Grundstücke gilt auch für 

Grundstücke im Außenbereich, sofern sie nicht gewerblich genutzt werden. 

 
§ 10 

Aufwandsspaltung 
 

Der Beitrag kann getrennt für jede Teileinrichtung oder für mehrere Teileinrichtungen erhoben werden. 
Teileinrichtungen sind 

 
1. Grunderwerb, 
2. Freilegung, 
3. Fahrbahnen, 
4. Radwege, 
5. Gehwege, 
6. kombinierte Geh- und Radwege, 
7. Parkflächen, 
8. Grünanlagen, 
9. Entwässerungseinrichtungen, 
10. Beleuchtungseinrichtungen, 
11. Mischflächen 
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Mischflächen im Sinne von Ziffer 11 sind solche Flächen, die innerhalb der Straßenbegrenzungslinien 
Funktionen der in den Ziffern 3 bis 8 genannten Teileinrichtungen miteinander kombinieren und bei 
der Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzichten. 

 
§ 11 

Entstehung der sachlichen Beitragspflichten 
 

(1) Die sachlichen Beitragspflichten entstehen mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
 
(2) In den Fällen der Aufwandsspaltung entstehen die sachlichen Beitragspflichten mit der Beendi-

gung der Teilmaßnahme und dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 
 
(3) Bei der Abrechnung selbständig nutzbarer Abschnitte entstehen die sachlichen Beitragspflich-

ten mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme und dem Abschnittsbildungsbeschluss. 
 
(4) Die beitragsfähigen Maßnahmen sind erst beendet, wenn das von der Gemeinde aufgestellte 

Bauprogramm erfüllt und der Aufwand berechenbar ist. 
 

§ 12 
Vorausleistungen 

 
Sobald mit der Durchführung der Baumaßnahme begonnen ist, kann die Gemeinde angemessene 
Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrags erheben. Die Vorausleistung ist mit 
dem endgültigen Beitrag auch dann zu verrechnen, wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig 
ist. 
 

§ 13 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Eigentümer des 

Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist anstelle des Eigentü-
mers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamt-
schuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer 
nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück und im Fall des Absatz 1 Satz 2 auf 

dem Erbbaurecht und im Fall des Absatzes 1 Satz 3 zweiter Halbsatz auf das Wohnungs- oder 
Teileigentum. 

 
§ 14 

Beitragsbescheid 
 

Die nach dieser Satzung zu erhebenden Beiträge und Vorausleistungen werden durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt. 

§ 15  
Fälligkeit 

 
Die nach dieser Satzung festgesetzten Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat nach Be-
kanntgabe des Beitragsbescheids fällig. 
 

§ 16 
Ablösung 

 
(1) In Fällen, in denen die sachliche Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 

des Straßenausbaubeitrages durch Vertrag vereinbart werden. 
 
(2) Der Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrages. 

Dabei ist der entstehende Erschließungsaufwand anhand von Kostenvoranschlägen oder, falls 
noch nicht vorhanden, anhand der Kosten vergleichbarer Erschließungsanlagen zu ermitteln 
und nach den Vorschriften dieser Satzung auf die durch die Erschließungsanlage erschlosse-
nen Grundstücke zu verteilen. 
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(3) Ein Rechtsanspruch auf die Ablösung besteht nicht. 
 
(4) Durch die Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht abgegolten. 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 10.05.2019 
Der Bürgermeister       Der Gemeindedirektor 
gez. Lars Bierfischer       gez. Bernd Bormann 
 
 

Satzung 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen des Fleckens Bruchhausen-Vilsen 

(Erschließungsbeitragssatzung) 
 
Der Rat des Fleckens Bruchhausen-Vilsen hat in seiner Sitzung am 08.05.2019 aufgrund der §§ 10, 
58 Absatz 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung 
mit § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie § 3 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes 
(NDSG), jeweils in der zurzeit geltenden Fassung, folgende Erschließungsbeitragssatzung beschlos-
sen: 

 
§ 1 

Erhebung des Erschließungsbeitrages 
 

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwands für die erstmalige 
Herstellung von Erschließungsanlagen Erschließungsbeiträge nach Maßgabe der §§ 127 ff. des 
BauGB und dieser Satzung. 

 
§ 2 

Art und Umfang der Erschließungsanlagen 
 

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 
 

1.  die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze (§ 127 Absatz 2 Nr. 1 
BauGB) 

 
a) bei beidseitiger Bebaubarkeit bis zu 18,00 m Breite 
 
b) bei einseitiger Bebaubarkeit bis zu 12,00 m Breite 

 
2.  die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht be-

fahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z.B. Fußwege, Wohnwege, § 127 
Absatz 2 Nr. 2 BauGB) bis zu einer Breite von 5 m,  

 
3.  Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete, die nicht zum Anbau bestimmt sind, aber zur 

Erschließung der Baugebiete notwendig sind (§ 127 Absatz 2 Nr. 3 BauGB) bis zu einer 
Breite von 27 m, 

 
4.  Parkflächen und Grünanlagen (§ 127 Absatz 2 Nr. 4 BauGB) 

 
a) soweit sie Bestandteil der in den Nrn. 1 bis 3 genannten Verkehrsanlagen sind (un-

selbstständige Parkflächen und Grünanlagen) bis zu einer Breite von 5 m, 
 
b) soweit sie nicht Bestandteil der in den Nrn. 1 bis 3 genannten Verkehrsanlagen, aber 

nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung 
notwendig sind (selbstständige Parkflächen und Grünanalgen), bis zu 20 vom Hundert 
aller im Abrechnungsgebiet liegenden Grundstücksflächen, 

 



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 08/2019 vom 03.06.2019 
Seite 23 

5.  Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der Erschlie-
ßungsanlagen sind bis zu dem in einer ergänzenden Satzung gemäß § 11 zu regelnden 
Umfang. 

 
(2) Die in Absatz 1 Nrn. 1 und 3 genannten Breiten umfassen Fahr- und Standspuren, Rad- und 

Gehwege, Schrammborde und Sicherheitsstreifen, nicht aber unselbstständige Parkflächen und 
Grünanlagen; die in Absatz 1 Nr. 2 genannte Breite umfasst nicht unselbstständige Grünanla-
gen. 

 
(3) Die in Absatz 1 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten. Sie werden ermittelt, indem die 

Fläche der gesamten Erschließungsanlage durch die Länge der Anlagenachse geteilt wird. 
 
(4) Die in Absatz 1 genannten Breiten umfassen nicht die zu den Erschließungsanlagen gehören-

den und zu ihrer Herstellung notwendigen Böschungen und Stützmauern sowie die Fahrbahnen 
der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in der Breite ihrer anschließenden 
freien Strecken. 

 
(5) Werden durch die Erschließungsanlage nach Absatz 1 Nr. 1 unterschiedliche Gebiete erschlos-

sen, gilt für die gesamte Erschließungsanlage die größte Breite.  
 
(6) Endet eine Erschließungsanlage mit einem Wendehammer, so vergrößern sich die in Absatz  

angegebenen Höchstmaße für den Bereich des Wendehammers um 50 v.H., mindestens aber 
um 8,00 m. Das Gleiche gilt für den Bereich der Einmündung in andere bzw. Kreuzungen mit 
anderen Erschließungsanlagen. 

 
§ 3  

Umfang des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 
 

(1) Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören insbesondere die Kosten für: 
 

a) den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen, 
 
b) die Freilegung der Flächen für Erschließungsanlagen, 
 
c) die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des Unterbaus, der Befesti-

gung der Oberfläche sowie notwendige Erhöhungen oder Vertiefungen, 
 
d) die Herstellung der 

 
a. Rinnen und Randsteine, 
 
b. Gehwege, 
 
c. Radwege, 
 
d. kombinierte Geh- und Radwege, 
 
e. Mischflächen, 
 
f. Beleuchtungseinrichtungen, 
 
g. Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen, 
 
h. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
 
i. Seiten-, Trenn-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
 

e) den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
 
f) die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen, 
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g) die Herstellung der Parkflächen, 
 
h) die Herstellung der Grünanlagen, 
 
i) die Herstellung der Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umweltein-

wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
 

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand umfasst auch 
 

a) den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeit-
punkt der Bereitstellung, im Fall einer erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung im Sinne 
des § 57 Satz 4 BauGB und des § 58 Absatz 1 Satz 1 BauGB auch den Wert nach § 68 
Absatz 1 Nr. 4 BauGB, 

 
b) die Kosten, die für die Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Landes- o-

der Kreisstraße entstehen, die über die Breite der anschließenden freien Strecken hinaus-
gehen 

 
c) der Wert der Sachaufwendungen der Gemeinde sowie der vom Personal der Gemeinde 

erbrachten Wert- und Dienstleistungen für die Freilegung und technische Herstellung der 
Erschließungsanlagen. 

 
§ 4  

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 
 

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne Erschließungsanlage ermittelt. 

Die Gemeinde kann abweichend davon den beitragsfähigen Erschließungsaufwand für be-
stimmte Abschnitte ermitteln. Für mehrere Erschließungsanlagen, die für die Erschließung der 
Grundstücke eine Einheit bilden, kann der Erschließungsaufwand insgesamt ermittelt werden. 

 
§ 5  

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 
 

Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt die Gemeinde 10 v.H. 
 

§ 6 
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwandes 

 
(1) Der nach § 4 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 5) 

auf die durch die Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Absätze nach dem Verhältnis verteilt, in dem die Grundstücksflächen zueinan-
der stehen. 
 

(2) Als Grundstücksfläche gilt: 
 

a) bei Grundstücken, die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, einer Sat-
zung nach § 34 Absatz 4 BauGB oder innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-
teils (§ 34 BauGB) liegen, die gesamte Fläche des Grundstückes, wenn es baulich oder 
gewerblich nutzbar ist; 

 
b) bei Grundstücken, die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder einer 

Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB und im Übrigen im Außenbereich liegen, die Teilfläche 
im Geltungsbereich der Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB oder des Bebauungsplanes, 
wenn das Grundstück baulich oder gewerblich nutzbar ist; 
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c) bei Grundstücken, die nicht unter Buchst. e) fallen, für die weder ein Bebauungsplan noch 
eine Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB besteht und die teilweise innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles (§34 BauGB) und mit der Restfläche im Außenbereich 
(§35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwi-
schen der Erschließungsanlage und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Paralle-
len; bei Grundstücken, die nicht an die Erschließungsanlage angrenzen oder lediglich 
durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwi-
schen der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseite und einer im Abstand 
von 50 m dazu verlaufenden Parallelen; 

 
d) bei Grundstücken, die über die sich nach Buchst. b) und c) ergebenden Grenzen hinaus 

bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Erschließungsanlage bzw. 
im Fall von Buchst. c) der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseite und 
einer Parallelen hierzu, die in der Tiefe verläuft, die der übergreifenden Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung entspricht; 

 
e) bei Grundstücken, die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise 

(z. B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) nutzbar sind oder innerhalb des 
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt werden, die Gesamtfläche des Grund-
stücks. 

 
§ 7 

Nutzungsfaktoren 
 
(1) Der Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich 

nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Dabei gelten als Vollgeschosse 
alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude 
und Biogasanlagen werden stets wie eine Bebauung mit einem Vollgeschoss behandelt. Be-
steht im Einzelfall wegen der Besonderheit des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss im Sinne 
der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), so werden bei gewerblich oder industriell genutz-
ten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten 
Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss ge-
rechnet. 

 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollge-

schoss um 0,25. 
 

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 6 Absatz 2 bestimmten Flächen – 
bei Grundstücken, 

 
1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder einer Satzung 

nach § 34 Absatz 4 BauGB liegen, 
 
a) die festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 

 
b) für die statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt 

ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten im Sinne von § 11 Abs. 3 
BauNVO, die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,8 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 auf ganze Zahlen ab-
gerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 
 

c) für weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen, sondern 
nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Bau-
massenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 auf ganze Zahlen abgerundet und bei 
einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

 
d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem 

Vollgeschoss je Nutzungsebene; 
 
e) für die gewerbliche Nutzung ohne Bebauung oder mit einer untergeordneten bauli-

chen Nutzungsmöglichkeit festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss; 
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f) für die industrielle Nutzung ohne Bebauung oder mit einer untergeordneten baulichen 
Nutzungsmöglichkeit festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen; 

 
g) für die weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. 

die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umgebung überwiegend festge-
setzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach Buchst. 
a) bis c). 

 
2.  auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 Buchst. a) bzw. Buchst. d) bis f)  oder die 

Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 Buchst. b) bzw. Buchst. 
c) überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich 
nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 
Buchst. b) bzw. Buchst. c); 

 
3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb eines im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteils liegen, wenn sie 
 
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse 
 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Voll-

geschosse. 
 

(4) Der sich aus Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht 
mit 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§34 BauGB) oder 
durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohn-, Dorf-, Misch- oder Sondergebietes oder ohne 
ausdrückliche Gebietsfestsetzung (§ 10 BauNVO) innerhalb eines Bebauungsplangebietes 
überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise 
(zum Beispiel Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe, Ge-
richtsgebäude, Krankenhäuser, Altenpflegeheime und Leichenhallen; nicht hingegen Alten-
wohnheime, Kirchen und landwirtschaftliche Gebäude) genutzt wird oder innerhalb eines tat-
sächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kern-, Gewer-
be-, Industrie- oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt. 

 
(5) Eine überwiegende gewerbliche bzw. gewerbeähnliche Nutzung im Sinne von Absatz 4 liegt 

vor, wenn diese Nutzung auf dem überwiegenden Teil der tatsächlichen Geschossflächen statt-
findet. Hat die gewerbliche bzw. gewerbeähnliche Nutzung des Gebäudes nur untergeordnete 
Bedeutung und bezieht sie sich überwiegend auf die Grundstücksfläche (zum Beispiel Fuhrun-
ternehmen, Betriebe mit großen Lagerflächen, unbebautes Grundstück u.a.), ist anstelle der 
Geschossflächen von den Grundstücksflächen auszugehen. 

 
(6)  Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur 

in vergleichbarer Weise nutzbar sind oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
so genutzt werden (§ 6 Absatz 2 Buchst. e)), beträgt der Nutzungsfaktor 0,5. 

 
§ 8 

Grundstücke an mehreren Erschließungsanlagen 
 

(1) Grundstücke, die durch mehrere beitragsfähige Erschließungsanlagen im Sinne von § 127 Ab-
satz 2 Nrn. 1 und 3 BauGB erschlossen werden, sind zu jeder Erschließungsanlage beitrags-
pflichtig. 

 
(2) Bei solchen Grundstücken wird – sofern sie nicht im Sinne von § 7 Absatz 4 nutzbar sind oder 

genutzt werden – die bei der Verteilung nach § 6 Absatz 1 zu berücksichtigende Grundstücks-
fläche zu jeder der beitragsfähigen Erschließungsanlagen nur zu 2/3 in Ansatz gebracht. 

 
(3) Werden Grundstücke durch Wohnwege (§ 127 Absatz 2 Nr. 2 BauGB) oder durch Grünanlagen 

(§127 Absatz 2 Nr. 4 BauGB) mehrfach erschlossen, so wird die bei der Verteilung nach § 6 
Abs. 1 zu berücksichtigende Grundstücksfläche zu jedem Wohnweg und jeder Grünanlage nur 
zu 2/3 in Ansatz gebracht. 
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§ 9 
Kostenspaltung 

 
Der Erschließungsbeitrag kann für 
 
1.    den Grunderwerb, 
2.  die Freilegung, 
3.  die Fahrbahnen, 
4.  die Radwege, 
5.  die Gehwege, 
6.  die kombinierten Geh- und Radwege, 
7.  die Parkflächen, 
8.  die Grünanlagen, 
9.  die Entwässerungseinrichtungen, 
10.  die Beleuchtungseinrichtungen, 
11.  die Mischflächen 
 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. Mischflächen im Sinne von Ziffer 11 sind 
solche Flächen, die innerhalb der Straßenbegrenzungslinien Funktionen der in den Ziffern 3 bis 8 
genannten Teileinrichtungen miteinander kombinieren und bei der Gliederung der Erschließungsanla-
ge ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzichten. 
 

§ 10 
Merkmale der endgültigen Herstellung von Erschließungsanlagen 

 
(1) Die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht 

befahrbare Verkehrsanlagen, Sammelstraßen und Parkflächen (§ 127 Absatz 2 Nrn. 1 bis 4 
BauGB) sind endgültig hergestellt, wenn 

 
a) sie an einem dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße angeschlossen sind 
 
b) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und 
 
c) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfügen 
 
Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlagen ergeben sich aus dem Baupro-
gramm. 

 
(2) Die flächenmäßigen Bestandteile dieser Erschließungsanlagen sind endgültig hergestellt, wenn 
 

a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau mit einer 
Decke aus Asphalt, Beton, Platten oder Pflaster aufweisen; die Decke kann auch aus ei-
nem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen. 

 
b) Parkflächen eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Be-

ton, Platten, Pflaster oder Rasengittersteinen aufweisen; die Decke kann auch aus einem 
ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen. 

 
c) Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind. 
 
d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchst. a) und b) hergestellt und die 

unbefestigten Teile gemäß Buchst. c) gestaltet sind. 
 

(3) Selbstständige Grünanlagen (§ 127 Absatz 2 Nr. 4 BauGB) sind endgültig hergestellt, wenn ihre 
Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind. 

 
(4) Durch Sondersatzung können im Einzelfall die Bestandteile und Herstellungsmerkmale einer 

Erschließungsanlage abweichend von den Absätzen 1 bis 3 festgelegt werden. 
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§ 11 
Immissionsschutzanlagen 

 
Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (§ 127 Absatz 2 Nr. 5 BauGB) werden Art, Umfang, Merkmale der 
endgültigen Herstellung und die Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands durch ergän-
zende Satzung im Einzelfall geregelt. 
 

§ 12 
Vorausleistungen  

 
Für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang entstanden ist, 
können Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages erhoben wer-
den. 

 
§ 13 

Ablösung des Erschließungsbeitrages 
 

(1) In Fällen, in denen die sachliche Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 
des Erschließungsbeitrages durch Vertrag vereinbart werden. 

 
(2) Der Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrages. 

Dabei ist der entstehende Erschließungsaufwand anhand von Kostenvoranschlägen oder, falls 
noch nicht vorhanden, anhand der Kosten vergleichbarer Erschließungsanlagen zu ermitteln 
und nach den Vorschriften dieser Satzung auf die durch die Erschließungsanlage erschlosse-
nen Grundstücke zu verteilen. 

 
(3) Ein Rechtsanspruch auf die Ablösung besteht nicht. 
 
(4) Durch die Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht abgegolten. 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 10.05.2019 
Der Bürgermeister       Der Gemeindedirektor 
gez. Lars Bierfischer       gez. Bernd Bormann 
 
 

Gemeinde Martfeld 
 

Spielgerätesteuersatzung 
der Gemeinde Martfeld vom 01.06.2019 

 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010, S. 576), zuletzt geändert durch  
Artikel 2 des Gesetzes vom 27.03.2019 (Nds. GVBl. S. 70) und der §§ 1, 2 und 3 des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. 2017, 
S.121), hat der Rat der Gemeinde Martfeld in seiner Sitzung am 27.05.2019 folgende Spielgeräte-
steuersatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
(1) Gegenstand der Besteuerung ist der Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsap-

paraten, -geräten und -automaten einschließlich der Apparate und Automaten zur Ausspielung 
von Geld und Gegenständen (Spielgeräte) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne 
des § 33 i der Gewerbeordnung (GewO) und darüber hinaus von allen Spielgeräten mit und ohne 
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Gewinnmöglichkeit an allen anderen Aufstellorten (insbesondere in Gaststätten und Vereinsräu-
men,), soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind. 
 

(2) Darüber hinaus ist Gegenstand der Besteuerung die entgeltliche Benutzung von elektronischen 
multifunktionalen Bildschirmgeräten in Spielhallen, ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i 
GewO und an allen anderen Aufstellorten, soweit sie der Öffentlichkeit zugänglich sind, die das 
Spiel am Einzelgerät oder durch Vernetzung mit anderen örtlichen Geräten oder im Internet er-
möglichen.  

 
§ 2 

Steuerschuldner  
 

(1) Steuerschuldner/in ist derjenige/diejenige, dem/der die Einnahmen zufließen (Aufsteller/in der in 
§ 1 Abs. 1 und 2 genannten Geräte, Apparaten und Automaten) 

 
(2) Steuerschuldner sind auch 
 
 1.  der Besitzer/die Besitzerin der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte i. S. von  

§ 1 dieser Satzung aufgestellt sind, wenn er/sie für die Gestattung der Aufstellung ein 
Entgelt oder einen sonstigen Vorteil erhält sowie 

 
 2. der wirtschaftliche Eigentümer der Spielgeräte i. S. von § 1 dieser Satzung.  
 
(3) Die Steuerschuldner sind Gesamtschuldner im Sinne des § 44 der Abgabenordnung (AO) in der 

jeweils gültigen Fassung i.V.m. § 11 Abs. 1 Nr. 2b Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz. 
 

§ 3 
Beginn und Ende der sachlichen Steuerpflicht 

 
Die Steuerpflicht beginnt mit der erstmaligen Inbetriebnahme eines Spielgerätes an einem der in § 1 
genannten Aufstellorte und endet, wenn das Spielgerät außer Betrieb gesetzt wird. 
 

§ 4 
Bemessungsgrundlage 

 
(1) Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten und manipulationssicheren Zählwerken ist die Bemes-

sungsgrundlage das Einspielergebnis. Dieses errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kas-
se abzüglich Röhrennachfüllungen (sog. Saldo 2), zuzüglich Röhrenentnahmen (sog. Fehlbeträ-
ge). Falschgeld, Fehlgeld, und Prüftestgeld werden, bei entsprechendem Nachweis, von dem 
Einspielergebnis abgezogen. Das negative Einspielergebnis eines Spielgerätes ist mit dem Wert 
0,- € anzusetzen. 
 

(2) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software die Daten lücken-
los und fortlaufend aufzeichnet, insbesondere Aufstellort, Gerätenummer, Gerätenamen, Zulas-
sungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, Datum der letzten Kassierung, 
elektronisch gezählte Kasse und Röhreninhalte. 

 
(3) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrichtungen, die unab-

hängig voneinander und zeitgleich ganz oder teilweise nebeneinander entgeltpflichtig bespielt 
werden können, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Spielgerät. 

 
(4) Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit werden pauschal besteuert.   

 
§ 5 

Steuersätze 
 

Die Steuer beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat für 
 
1. Geräte mit Gewinnmöglichkeit    18 v.H. des Einspielergebnisses. 
  



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 08/2019 vom 03.06.2019 
Seite 30 

2. Geräte ohne Gewinnmöglichkeit 
 

a) bei Aufstellung in Gaststätten, Kantinen     
oder ähnlichen Räumen   15,00 Euro je Gerät 
 

b) bei Aufstellung in Spielhallen   24,00 Euro je Gerät 
 

c) Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit, 
mit denen Gewalttätigkeiten gegen 
Menschen dargestellt werden oder die 
eine Verherrlichung oder Verharmlosung 
des Krieges zum Gegenstand haben, 
unabhängig vom Aufstellort   300,00 Euro je Gerät.  

 
§ 6 

Erhebungszeitraum 
 
Erhebungszeitraum ist der Kalendermonat. 

 
§ 7 

Entstehung der Steuerschuld 
 

Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf des jeweiligen Erhebungszeitraumes. 
 

§ 8 
Steuererklärung und Steuerfestsetzung 

 
(1) Der Steuerschuldner (§ 2) hat innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitraumes 

eine Steuererklärung auf einem von der Gemeinde Martfeld vorgeschriebenen Vordruck einzu-
reichen. 

  
(2) Bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit ist der letzte Tag des jeweiligen Erhebungszeitraumes als 

Auslesetag der elektronisch gezählten Kasse zu Grunde zu legen. Für den folgenden Erhe-
bungszeitraum ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt des Auslesetages des vorherigen Erhe-
bungszeitraumes anzuschließen. Der Steuererklärung sind die Zählwerksausdrucke für den Er-
hebungszeitraum beizufügen. Die Ausdrucke müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
Aufstellort, Gerätenummer, Gerätenamen, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweili-
gen Ausdrucks, Datum der letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhreninhalte. Die 
Eintragungen in der Steuererklärung sind getrennt nach Aufstellorten und anschließend aufstei-
gend nach Zulassungsnummern vorzunehmen. Die Zählwerksausdrucke sind entsprechend der 
Spielgerätesteuererklärung zu sortieren. 

 
(3) Tritt im Laufe eines Erhebungszeitraumes an Stelle eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit ein 

gleichartiges Gerät, so wird die hierfür festzusetzende Steuer für den Erhebungszeitraum nur 
einmal erhoben. 

 
(4) Die Gemeinde Martfeld setzt die Steuer durch einen schriftlichen Bescheid fest. 

 
(5) Gibt der Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, nicht rechnerisch richtig, nicht rechtzeitig 

oder nicht vollständig ab, so kann die Gemeinde Martfeld von den Möglichkeiten der Schätzung 
und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach den Vorschriften der Abgabenordnung 
Gebrauch machen. 

 
§ 9 

Fälligkeit der Steuer 
 

Ein durch schriftlichen Bescheid festgesetzter Steuerbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Bekannt-
gabe des Bescheides zu entrichten. 
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§ 10 
Anzeige- und Aufbewahrungspflichten 

 
(1) Der Steuerschuldner hat die erstmalige Inbetriebnahme von Spielgeräten hinsichtlich der Art und 

Anzahl der Spielgeräte an einem Aufstellort bis zum 10. Tag des folgenden Kalendermonats an-
zuzeigen. Die Anzeige muss die Bezeichnung des Spielgerätes (Geräteart), den Gerätenamen, 
den Aufstellort, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme und bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit zusätz-
lich die Zulassungsnummer enthalten. Die Anmeldung gilt für die gesamte Betriebszeit des und 
eines im Austausch an seine Stelle tretenden gleichartigen Gerätes. 
 

(2) Die Anzeigepflichten nach Absatz 1 gelten bei jeder den Spielbetrieb betreffenden Veränderung. 
 
(3) Die Außerbetriebnahme eines angemeldeten Gerätes oder des Austauschgerätes ist unverzüg-

lich zu melden.  
 
(4) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorgehen, 

entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung aufzubewahren.   
 

§ 11 
Sicherheitsleistung 

 
Die Gemeinde Martfeld kann die Leistung einer Sicherheit in der voraussichtlichen Höhe der Steuer-
schuld verlangen, wenn die Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet erscheint. 
 

§ 12 
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

 
(1) Die Gemeinde Martfeld ist berechtigt, zur Nachprüfung der Steuererklärung und zur Feststellung 

von Steuertatbeständen die Aufstellorte zu betreten, Geschäftsunterlagen einzusehen und die 
Vorlage aktueller Zählwerksausdrucke zu verlangen. 

 
(2) Die Gemeinde Martfeld ist berechtigt, Außenprüfungen nach den §§ 193 ff. der Abgabenordnung 

durchzuführen. 
 

(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und Außenprüfung der/dem von der 
Gemeinde Martfeld Beauftragten unentgeltlichen Zutritt zu den Geschäftsräumen zu gestatten, al-
le für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte zu erteilen sowie Räumlichkeiten, Zählwerksaus-
drucke und Geschäftsunterlagen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, zugänglich zu 
machen. 

 
§ 13 

Datenverarbeitung 
 

(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der Spiel-
gerätesteuer nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten 
werden von der Gemeinde Martfeld gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 10 Abs. 1 des Niedersächsi-
schen Datenschutzgesetzes (NDSG) i.V. mit § 11 des Niedersächsischen Kommunalabgabenge-
setzes (NKAG) und den dort genannten Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erhoben und 
verarbeitet. Die Datenerhebung beim Finanzamt, beim Amtsgericht (Handelsregister) und bei den 
für das Einwohnermeldewesen, Ordnungsrecht und Finanzwesen zuständigen Stellen der Samt-
gemeinde Bruchhausen-Vilsen erfolgt, soweit die Sachverhaltsaufklärung durch den Steuerpflich-
tigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1 Satz 3 AO). 
 

(2) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung nach 
dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen Abgabeverfahrens, das denselben Abga-
benpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung dürfen technische und 
organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit nach § 7 Abs. 2 
NDSG getroffen worden. 
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§ 14 
Ordnungswidrigkeiten  

 
(1) Ordnungswidrig i.S. von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer 

 
1. entgegen § 8 die Steuererklärung nicht oder nicht innerhalb der dort bestimmten Frist abgibt; 

 
2. entgegen § 10 Abs. 1 bis 3 die Inbetriebnahme oder Veränderungen von bzw. bei Spielgerä-

ten nicht bis zum 10. Tag des folgenden Kalendermonats anzeigt; 
 

3. entgegen § 10 Abs. 4 alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorgehen, 
nicht entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung aufbewahrt; 

 
4. entgegen § 12 Abs. 3 die ihr/ihm obliegenden Pflichten nicht erfüllt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 

 
§ 15 

Inkrafttreten  
 

Die Satzung tritt am 01.06.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Vergnügungssteuersatzung 
vom 12.06.2001 außer Kraft. 

 
Bruchhausen-Vilsen, den 01.06.2019 
Der Gemeindedirektor 
gez. Bernd Bormann 
 
 

Samtgemeinde Rehden 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
- Jahresabschluss 2013 

 
Der Rat der Samtgemeinde Rehden hat in seiner Sitzung am 28.05.2019 den Jahresabschluss für das 
Haushaltsjahr 2013 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Samtgemeindebürgermeis-
ter die Entlastung für das Haushaltsjahr erteilt. Gemäß § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG wird hiermit der 
Beschluss über den Jahresabschluss 2013 sowie über die Entlastung öffentlich bekannt gemacht. Der 
Jahresabschluss und der um die Stellungnahme des Samtgemeindebürgermeisters ergänzte Schluss-
bericht des Rechnungsprüfungsamtes liegen gem. §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage 
nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer 
samstags) zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Schulstraße 22, 49453 Reh-
den, Zimmer 34, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Rehden, 29.05.2019 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Bloch 
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C Bekanntmachungen anderer Stellen 
 

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser 
 
Amt für regionale Landesentwicklung   Sulingen, den 24.05.2019 
Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen 
Az.: Bk - 2369, HA § 41 
 

Flurbereinigung Delmetal, Verf.-Nr. 2369 
 
Genehmigung der Planänderung Nr. 2 zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen 
Anlagen zugleich Feststellung über das Unterbleiben der Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen - Flurbereinigungs-
behörde - hat am 26.02.2019 die Planänderung Nr. 2 zum Plan über die gemeinschaftlichen und öf-
fentlichen Anlagen -Plan nach  § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546)*  -nach § 41 Abs. 4 FlurbG genehmigt.  
 
Das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser hat im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung 
des Einzelfalls nach § 5 Abs. 2 Satz 2 Nds. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) 
in der Fassung vom 30. April 2007 (Nds. GVBl. 2007 S. 179)*  für die Planänderung Nr. 2 zum Plan 
nach § 41 FlurbG am 26.02.2019 gemäß § 6 NUVPG festgestellt, dass für das Vorhaben – Bau der 
gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen i. S. des FlurbG – keine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist (Ziffer 4.4 der Plangenehmigung). 
 
Die Plangenehmigung vom 26.02.2019 mit den Bestandteilen 
- Gebietskarte 
- Auszüge aus der Karte der Planänderung Nr. 2 zum Plan nach § 41 FlurbG 
- Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen und 
- Erläuterungsbericht 
sowie die Unterlagen zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 Abs. 2 Satz 2 NUVPG  
liegen beginnend mit dem 1. Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung im Amt für regionale Landes-
entwicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen, Galtener Straße 16, 27232 Sulingen zur Einsicht-
nahme während der Dienststunden aus.  
Die Unterlagen können auch auf der Internetseite des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-
Weser unter: www.arl-lw.niedersachsen.de/bekanntmachungen/ eingesehen werden. Berechtigte 
haben die Möglichkeit einen Papierausdruck der Planänderung und der Unterlagen zur allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls anzufordern. 
 
Gegen diese Genehmigung kann von den nach § 3 des Gesetzes über ergänzende Vorschriften zu 
Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG - Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetz (UmwRG)*  anerkannten inländischen oder ausländischen Vereinigungen nach Maßgabe 
der §§ 2 und 4 Abs. 1 UmwRG und von den Beteiligten nach § 61 Nummer 1 und 2 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO)* nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 UmwRG innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, 
Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim oder beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, 
Geschäftsstelle Sulingen, Galtener Straße 16, 27232 Sulingen Widerspruch erhoben werden. Bei 
schriftlichem Widerspruch wird die Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchsschreiben innerhalb der 
Frist bei einer der vorgenannten Stellen eingegangen ist. 
 
Burk 
 

* in der zurzeit gültigen Fassung 
 
  

http://www.arl-lw.niedersachsen.de/bekanntmachungen/%20eingesehen
http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/1hn5/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE008301308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Kirchenamt Sulingen 
 

Friedhofsordnung 
für den Friedhof der 

Evangelisch-lutherischen Kreuz-Kirchengemeinde St. Hülfe-Heede 
in 49356 St. Hülfe, Landkreis Diepholz 

 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.- luth. Kreuz-
Kirchengemeinde St. Hülfe-Heede am 02. April 2019 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, auf der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit sei-
nen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an 
dem Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, 
die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und dieser Gewissheit erhal-
ten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Geltungsbereich und  
      Friedhofszweck 
§ 2 Schließung und Entwidmung 
§ 3 Friedhofsverwaltung 
 
II. Ordnungsvorschriften 
§ 4 Öffnungszeiten 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6 Dienstleistungen 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften  
§ 7 Anmeldung einer Bestattung 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen 
      und Urnen  
§ 9 Ruhezeiten 
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen 
 
IV. Grabstätten 
§ 11 Allgemeines 
§ 12 Nutzungsrecht 
§ 13 Reihengrabstätten 
§ 14 Wahlgrabstätten  
§ 15 Urnenreihengrabstätten 
§ 16 Urnenwahlgrabstätten 
§ 17 Rasenreihengrabstätten 
§ 18 Rasenurnenreihengrabstätten 
§ 19 Rasenpartnergrabstätten für    
        Sargbestattungen 
§ 20 Rasenpartnergrabstätten für  
        Urnenbestattungen 
§ 21 Einzelgrabstätten in Sarggemein-       
        schaftsanlagen 
 

§ 22 Einzelgrabstätten in Urnenge-  
        meinschaftsanlagen 
§ 23 Partnergrabstätten in Sargge- 
        meinschaftsanlagen 
§ 24 Partnergrabstätten in Urnenge- 
        meinschaftsanlagen 
§ 25 Rückgabe von Grabstätten  
§ 26 Bestattungsverzeichnis 
 
V. Gestaltung der Grabstätten und der  
    Grabmale 
§ 27 Anlage und Unterhaltung der 
        Grabstätten 
§ 28 Grabgewölbe 
§ 29 Errichtung und Veränderung von  
        Grabmalen und sonstigen Anlagen 
§ 30 Gestaltung und Standsicherheit 
        von Grabmalen und sonstigen   
        baulichen Anlagen 
§ 31 Entfernung von Grabmalen 
§ 32 Künstlerisch oder historisch  
        wertvolle Grabmale 
 
VI. Benutzung der Friedhofskapelle 
§ 33 Leichenkammer 
§ 34 Aussegnungshalle 
 
VII. Haftung und Gebühren 
§ 35 Haftung 
§ 36 Gebühren 
 
VIII. Schlussvorschriften 
§ 37 Inkrafttreten 
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I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck 

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Hülfe-Heede in 
seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst zurzeit das Flurstück 103/71 der Flur 2 in der Gemar-
kung Heede in Größe von insgesamt 1,70.99 ha. Eigentümer des Flurstückes ist die Evangelisch-
lutherische Kirchengemeinde St. Hülfe-Heede.  
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-
luth. Kirchengemeinde St. Hülfe-Heede hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf 
Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dient der Friedhof auch der Be-
stattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes. 
 
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Einwilligung der Friedhofsverwaltung. 
 

§ 2 
Schließung und Entwidmung 

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
 
(2) Nach der beschränkten Schließung werden Nutzungsrechte nicht mehr verliehen. Eine Verlänge-
rung von Nutzungsrechten erfolgt lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit. Beisetzungen dürfen nur 
noch in Grabstätten stattfinden, an denen zum Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nut-
zungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten 
Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Beiset-
zungsberechtigten; nachträgliche Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwal-
tung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten genehmigen. 
 
(3) Nach der Schließung dürfen Beisetzungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die 
Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 

 
§ 3 

Friedhofsverwaltung 
(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
(Friedhofsverwaltung) verwaltet. 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung, den kirchlichen Bestim-
mungen und den allgemeinen staatlichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben kann die Friedhofsverwaltung einzelne 
Personen, einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 
 
(4) Im Zusammenhang mit einer Bestattung oder Beisetzung, Verleihung, Verlängerung oder Übertra-
gung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals oder 
sonstiger Anlagen, Zulassung von Dienstleistungserbringern mit der Erhebung von Gebühren und 
Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck die erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden. 
 
(5) Die kirchliche Aufsicht richtet sich nach dem jeweils geltenden kirchlichen Recht. 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

(1) Der Friedhof ist tagsüber bzw. während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 
Besuch geöffnet. 
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(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof vorübergehend ganz oder teilweise für den Besuch 
geschlossen werden. 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten. Äußerungen, die sich in 
verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, sind zu 
unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung 
kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 
 
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter der Verantwortung Er-
wachsener betreten.  
 
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
 

a) Einrichtungen und Anlagen einschließlich der Grabstätten sowie Pflanzen und Gehölze oder 
Eingrenzungen und Schutzmaterialien zu verunreinigen, zu beschädigen oder zu entfernen 
(z.B. Papierkörbe, Bänke etc.), 
 

b) Einfriedungen oder Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, soweit sie nicht als Wege die-
nen, unbefugt zu betreten. Gleiches gilt für fremde Grabstätten oder Grabeinfassungen, 
 

c) Die Wege mit Fahrzeugen aller Art oder sonstigen Fortbewegungsmitteln, wie z.B. Fahrrä-
dern, Skateboards, Rollschuhen oder Inlinern, zu befahren. Aus-genommen sind Kinderwagen 
und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofs-verwaltung, der Steinmetze, der Feuerwehr 
und oder Fahrzeuge für Kranken- und Beerdigungstransporte, 

d) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche Dienste anzubieten,  
 

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. digitale Speichermedien) zu verteilen, ausgenommen 
Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 
 

f) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu ver-
werten, 
 

g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 
Unrat zu entsorgen, 
 

h) zu lagern oder zu nächtigen, 
 

i) Alkohol oder andere Rauschmittel zu sich zu nehmen, 
 

j) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungsfeiern Arbeiten auszuführen, 
 

k) alle sonstigen Handlungen, die zu einer Beeinträchtigung oder zu einer Belästigung von Per-
sonen führen, insbesondere zu lärmen und zu spielen. 

 
(4) Für Tiere gilt eine besondere Sorgfaltspflicht.  
 
(5) Die Friedhofsverwaltung kann für die Ordnung auf dem Friedhof weitere Bestimmungen erlassen. 
Sie kann auch Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf 
ihm vereinbar sind. 
 
(6) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der Einwilligung der Friedhofsverwaltung. 
 

§ 6 
Dienstleistungen  

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Fried-
hof geltenden Bestimmungen zu beachten.  
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
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(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit 
oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen 
für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine 
Mahnung entbehrlich. 
 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vo-
rübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lager-
plätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer 
ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, 
Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder 
in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. 
 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber der Friedhofsverwaltung für alle Schäden, die sie im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 

 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 

 
§ 7 

Anmeldung einer Bestattung 
(1) Bestattungen sind unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei 
der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestal-
tend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben 
oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. 
 
(3) Vor einer Bestattung in einer Grabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungs-
recht nachzuweisen. 
 
(4) Der Zeitpunkt der Bestattung wird von der Friedhofsverwaltung im Benehmen mit dem zuständigen 
Pfarramt festgelegt. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt wer-
den. 
 

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der 
Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu 
bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 
 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern 
oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.  
 
(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Bei Urnen 
darf der Durchmesser 0,20 m nicht überschreiten. Für größere Särge und Urnen ist die Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
 
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidung gelten die Anforderungen des Ab-
satzes 2 entsprechend. 
 
(5) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sind, die eine Verwesung nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhefrist sicherstellen oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwasser zu verändern. 
 

§ 9 
Ruhezeiten 

(1) Die Ruhezeit für die Leichen beträgt 30 Jahre.  
 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre. 
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§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen 

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Jede Umbettung oder Ausgrabung bedarf der Zustimmung der Friedhofsverwaltung, die auch den 
Zeitpunkt der Umbettung oder Ausgrabung bestimmt. Voraussetzung für die Zustimmung ist die Vor-
lage einer Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde sowie ein Nachweis über eine Beiset-
zungsmöglichkeit am Bestattungsort.  
 
(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle 
Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärt-
nerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 
 
(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt. 
 
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestal-
tungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 
 

IV. Grabstätten 
 

§ 11 
Allgemeines  

(1) Auf dem Friedhof werden nur Nutzungsrechte vergeben an: 
 

a) Reihengrabstätten 
b) Wahlgrabstätten 
c) Urnenreihengrabstätten 
d) Urnenwahlgrabstätten 
e) Rasenreihengrabstätten 
f) Rasenurnenreihengrabstätten 
g) Rasenpartnergrabstätten für Sargbestattungen 
h) Rasenpartnergrabstätten für Urnenbestattungen 
i) Einzelgrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen 
j) Einzelgrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen 
k) Partnergrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen 
l) Partnergrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen 

 
(2) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfalle verliehen. Bei Wahl- oder Urnenwahlgrab-
stätten kann die Friedhofsverwaltung Ausnahmen zulassen. 
 
(3) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche beigesetzt werden. Eine verstor-
bene Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der Geburt – verstorbenes Kind oder zwei 
gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle beige-
setzt werden. 
 
(4) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstelle darf zusätzlich eine Asche beigesetzt 
werden, wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner 
oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein na-
her Verwandter war. 
 
(5) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollten die Grabstellen etwa folgende Größe haben: 
 

a) für Särge 
 von Erwachsenen : Länge : 2,50 m;  Breite : 1,20 m;  
 
b) für Urnen 
  Länge : 1,00 m;  Breite : 1,00 m. 

 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan 
für den Friedhof maßgebend. 
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(6) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante der Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbeisetzungen müs-
sen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
 
(7) Gräber dürfen nur von denjenigen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofs-
verwaltung bestimmt oder zugelassen sind. 
 
(8) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, 
Großgehölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfor-
dernis entscheidet die Friedhofsverwaltung. 
 
(9) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 8 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von der Friedhofsverwaltung entfernt werden, sind die 
dadurch entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung zu er-
statten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen besteht nicht. 
 

§ 12 
Nutzungsrecht 

(1) An den Grabstätten werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte unter den in dieser Ordnung 
aufgestellten Bedingungen vergeben. An ihnen bestehen nur zeitlich begrenzte Rechte gemäß dieser 
Ordnung. Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. 
 
(2) Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich 
zustehen. Das Nutzungsrecht berechtigt zur Bestattung, zur Anlage und Pflege der Grabstelle sowie 
zur Aufstellung eines von der Friedhofsverwaltung genehmigten Grabmals, soweit in dieser Ordnung 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
(3) Bei Neuvergabe von Nutzungsrechten muss der künftige Nutzungsberechtigte das Nutzungsrecht 
bei der Friedhofsverwaltung beantragen. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, der Friedhofsverwaltung etwaige Anschriften- und 
Namensänderungen schriftlich mitzuteilen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, so hat sie die 
daraus entstehenden Nachteile hinzunehmen und einen damit zusammenhängenden Schaden selbst 
zu tragen. 
 
(5) Bestehen über das Nutzungsrecht an einer Grabstätte oder über deren Verwendung oder Gestal-
tung Meinungsverschiedenheiten zwischen den Berechtigten, so kann die Friedhofsverwaltung bis 
zum Nachweis einer Einigung oder rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung jede Benutzung der 
Grabstätte untersagen und Zwischenregelungen treffen. 
 
(6) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann entzogen werden, wenn die Grabstätten trotz Aufforde-
rung nicht den Vorschriften entsprechend angelegt sind, ihre Pflege vernachlässigt wird oder die vom 
Nutzungsberechtigten zu tragenden Gebühren nicht entrichtet wurden. 
 

§ 13 
Reihengrabstätten 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich ei-
ner Beisetzung eines Sarges der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. In einer 
Reihengrabstätte darf nur ein Sarg beigesetzt werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert wer-
den. 
 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird 
nicht vorher öffentlich bekannt gegeben. Die Verpflichtung nach § 31 Absatz 2 bleibt unberührt. 

 
§ 14 

Wahlgrabstätten 
(1) Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben. Die Dauer des Nutzungs-
rechts beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine 
Bescheinigung ausgestellt. Anstelle der Bescheinigung genügt auch eine Quittung über die Bezahlung 
der Gebühr für das Nutzungsrecht. 
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(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte um 30 Jahre verlängert werden. Anträgen auf Verlängerung des Nutzungsrechtes um 
einen kürzeren Zeitraum soll entsprochen werden, wenn der Verlängerungszeitraum mindestens 10 
Jahre beträgt. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlänge-
rungsantrages aufzufordern. Bei einer Beisetzung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte 
Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der 
jeweiligen Gebührenordnung. 
 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen der Nutzungsberechtigte und folgende Angehörige des Nutzungs-
berechtigten beigesetzt werden: 
 

a) Ehegatte, 
b) Lebenspartner/ Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die  

eingetragene Lebenspartnerschaft, 
c) Kinder und Stiefkinder sowie deren Ehegatten oder Lebenspartner/ Lebenspartnerin nach 

dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 
d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) Eltern, 
f) Geschwister 
g) Stiefgeschwister, 
h) die nicht unter die Nr. a) bis g) fallenden Erben,  

soweit es sich um natürliche Personen handelt. 
 
Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den beisetzungsberechtigten 
Personen beigesetzt wird. Kann nach dem Tode eines Beisetzungsberechtigten die Entscheidung der 
nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Beisetzung mitgeteilt 
werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Beisetzung zuzu-
lassen. Die Beisetzung anderer Personen, auch nichtverwandter Personen, bedarf eines Antrages der 
nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 
3 Nrn. a) bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schrift-
liche Erklärungen des bisherigen und des neuen Nutzungsberechtigten sowie die schriftliche Geneh-
migung der Friedhofsverwaltung erforderlich. 
 
(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen sei-
ner beisetzungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine 
schriftliche Einverständniserklärung des Rechtsnachfolgers ist nach Möglichkeit beizubringen.  
 
(6) Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach seinem Tode 
übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 beisetzungsberechtigten Angehöri-
gen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen 
Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger hat der Friedhofsverwaltung auf des-
sen Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter ist. Ist der Rechtsnachfolger nicht 
daran interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er das Nutzungsrecht auf eine andere der 
in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertra-
gen, die auf Grund seines Nutzungsrechtes beisetzungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für 
die Übertragung gilt Absatz 4. 

 
§ 15 

Urnenreihengrabstätten 
(1) Urnenreihengrabstätten sind Grabstellen, die anlässlich einer Beisetzung einer Asche der Reihe 
nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. In einer Urnenreihengrabstätte darf nur eine Urne 
beigesetzt werden. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Urnenreihengrabstätten. 
 

§ 16 
Urnenwahlgrabstätten 

(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen für die Dauer von 30 Jahren 
vergeben. In einer Urnenwahlgrabstelle können nur Urnen beigesetzt werden. 
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(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Wahl-
grabstätten auch für Urnenwahlgrabstätten. 
 

§ 17  
Rasenreihengrabstätten 

(1) Rasenreihengrabstätten sind im Rasen eingebettete Grabstellen, die anlässlich einer Beisetzung 
eines Sarges der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. In einer Rasenreihengrab-
stätte kann nur ein Sarg beigesetzt werden. Anstelle eines Sarges kann auch eine Urne beigesetzt 
werden. Rasenreihengrabstätten werden nicht einzeln eingefasst oder gekennzeichnet. 
 
(2) Die Rasenreihengrabstätte ist nur mit einer von der Friedhofsverwaltung vorgegebenen Grabplatte 
zu versehen, die so im Rasen einzulassen ist, dass ein Mähen der Rasenfläche ungehindert möglich 
ist. Auf der Grabplatte ist mindestens der Name und Vorname des/der Verstorbenen einzugravieren. 
Für die Anlage und Pflege der Grabstätten ist die Friedhofsverwaltung verantwortlich. Ein Gestaltungs-
recht wird an Rasenreihengrabstätten nicht verliehen; dieses steht ausschließlich der Friedhofsverwal-
tung oder durch die von ihr beauftragten Personen zu. Auf einer von der Friedhofsverwaltung entspre-
chend gekennzeichneten Fläche könne Blumengebinde, kleine Blumengestecke, Blumenschalen etc. 
gestellt werden. 
 
(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Rasenreihengrabstätten. 
 

§ 18  
Rasenurnenreihengrabstätten 

(1) Rasenurnenreihengrabstätten sind im Rasen eingebettete Grabstellen für Urnen, die anlässlich 
einer Beisetzung einer Asche der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. In einer 
Rasenurnenreihengrabstätte darf nur eine Asche beigesetzt werden. Rasenurnenreihengrabstätten 
werden nicht einzeln eingefasst oder gekennzeichnet. 
 
(2) Die Rasenurnenreihengrabstätte ist nur mit einer von der Friedhofsverwaltung vorgegebenen 
Grabplatte zu versehen, die so im Rasen einzulassen ist, dass ein Mähen der Rasenfläche ungehin-
dert möglich ist. Auf der Grabplatte ist mindestens der Name und Vorname des/der Verstorbenen 
einzugravieren. Für die Anlage und Pflege der Grabstätten ist die Friedhofsverwaltung verantwortlich. 
Ein Gestaltungsrecht wird an Rasenurnenreihengrabstätten nicht verliehen; dieses steht ausschließ-
lich der Friedhofsverwaltung oder durch die von ihr beauftragten Personen zu. Auf einer von der 
Friedhofsverwaltung entsprechend gekennzeichneten Fläche könne Blumengebinde, kleine Blumen-
gestecke, Blumenschalen etc. gestellt werden. 
 
(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Ra-
senreihengrabstätten auch für Rasenurnenreihengrabstätten. 
 

§ 19 
Rasenpartnergrabstätten für Sargbestattungen 

(1) Rasenpartnergrabstätten für Sargbestattungen liegen in gesondert ausgewiesenen und einge-
grenzten Vegetationsflächen (Partnergrabanlage).  
 
(2) Rasenpartnergrabstätten für Sargbestattungen werden anlässlich einer Besetzung eines Sarges 
mit zwei Grabstellen vergeben. Bei der zweiten Beisetzung ist das Nutzungsrecht für die gesamte 
Grabstätte an die neue Ruhefrist anzupassen. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach 
der jeweiligen Gebührenordnung. Eine Verlängerung der Nutzungszeit über die Ruhefrist der zweiten 
Beisetzung hinaus ist nicht möglich.  
 
(3) Läuft die Ruhefrist nach der ersten Beisetzung aus, ohne dass eine zweite Beisetzung durchge-
führt wurde, kann das Nutzungsrecht mit Ausnahme nach § 2 Absatz 2 auf Antrag bis zum Zeitpunkt 
der zweiten Bestattung verlängert werden. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der 
jeweiligen Gebührenordnung. 
 
(4) Die Rasenpartnergrabstätten für Sargbestattungen sind nur mit einer von der Friedhofsverwaltung 
vorgegebenen Grabplatte zu versehen, die so im Rasen einzulassen sind, dass ein Mähen der Rasen-
fläche ungehindert möglich ist. Auf der Grabplatte ist mindestens der Name und Vorname des/der 
Verstorbenen einzugravieren. Für die Anlage und Pflege der Grabstätten ist die Friedhofsverwaltung 
verantwortlich. Ein Gestaltungsrecht wird an Rasenpartnergrabstätten für Sargbestattungen nicht  
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verliehen; dieses steht ausschließlich der Friedhofsverwaltung oder durch die von ihr beauftragten 
Personen zu. Auf einer von der Friedhofsverwaltung entsprechend gekennzeichneten Fläche könne 
Blumengebinde, kleine Blumengestecke, Blumenschalen etc. gestellt werden. 
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vor-schriften für Ra-
senreihengrabstätten auch für Rasenpartnergrabstätten für Sargbestattungen. 
 

§ 20  
Rasenpartnergrabstätten für Urnenbestattungen 

(1) Rasenpartnergrabstätten für Urnenbestattungen liegen in gesondert ausgewiesenen und einge-
grenzten Vegetationsflächen (Partnergrabanlage).  
 
(2) Rasenpartnergrabstätten für Urnenbestattungen werden anlässlich einer Besetzung einer Urne mit 
zwei Grabstellen vergeben. Bei der zweiten Beisetzung ist das Nutzungsrecht für die gesamte Grab-
stätte an die neue Ruhefrist anzupassen. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der 
jeweiligen Gebührenordnung. Eine Verlängerung der Nutzungszeit über die Ruhefrist der zweiten 
Beisetzung hinaus ist nicht möglich.  
 
(3) Läuft die Ruhefrist nach der ersten Beisetzung aus, ohne dass eine zweite Beisetzung durchge-
führt wurde, kann das Nutzungsrecht mit Ausnahme nach § 2 Absatz 2 auf Antrag bis zum Zeitpunkt 
der zweiten Bestattung verlängert werden. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der 
jeweiligen Gebührenordnung. 
 
(4) Die Rasenpartnergrabstätten für Urnenbestattungen sind nur mit einer von der Friedhofsverwal-
tung vorgegebenen Grabplatte zu versehen, die so im Rasen einzulassen sind, dass ein Mähen der 
Rasenfläche ungehindert möglich ist. Auf der Grabplatte ist mindestens der Name und Vorname 
des/der Verstorbenen einzugravieren. Für die Anlage und Pflege der Grabstätten ist die Friedhofsver-
waltung verantwortlich. Ein Gestaltungsrecht wird an Rasenpartnergrabstätten für Urnenbestattungen 
nicht verliehen; dieses steht ausschließlich der Friedhofsverwaltung oder durch die von ihr beauftrag-
ten Personen zu. Auf einer von der Friedhofsverwaltung entsprechend gekennzeichneten Fläche kön-
ne Blumengebinde, kleine Blumengestecke, Blumenschalen etc. gestellt werden. 
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vor-schriften für Ra-
senreihengrabstätten auch für Rasenpartnergrabstätten für Urnenbestattungen. 
 

§ 21 
Einzelgrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen 

(1) Einzelgrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen liegen in gesondert ausgewiesenen und einge-
grenzten Vegetationsflächen (Sarggemeinschaftsanlagen). Jeweils einer gesondert ausgewiesenen 
Sarggemeinschaftsanlage sind mehrere Einzelgrabstätten zugeordnet. 
 
(2) Einzelgrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen sind Grabstellen, die anlässlich einer Beisetzung 
eines Sarges der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann 
nicht verlängert werden. 
 
(3) An Einzelgrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen werden keine Gestaltungsrechte – gleich wel-
cher Art – verliehen. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, 
Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind nicht gestattet. 
Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbedaten des Verstorbenen werden von der Fried-
hofsverwaltung an der Grabstätte angebracht.  
 
(4) Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege der Sarggemeinschaftsanlage erfolgt aus-
schließlich durch die Friedhofsverwaltung oder durch die von ihr beauftragte Person.  
 

§ 22 
Einzelgrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen 

(1) Einzelgrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen liegen in gesondert ausgewiesenen und einge-
grenzten Vegetationsflächen (Urnengemeinschaftsanlagen). Jeweils einer gesondert ausgewiesenen 
Urnengemeinschaftsanlage sind mehrere Einzelgrabstätten zugeordnet. 
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(2) Einzelgrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen sind Grabstellen, die anlässlich einer Beisetzung 
einer Urne der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann 
nicht verlängert werden. 
 
(3) An Einzelgrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen werden keine Gestaltungsrechte – gleich 
welcher Art – verliehen. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grab-
kreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind nicht 
gestattet. Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbedaten des Verstorbenen werden von 
der Friedhofsverwaltung an der Grabstätte angebracht.  
 
(4) Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege der Urnengemeinschaftsanlage erfolgt aus-
schließlich durch die Friedhofsverwaltung oder durch die von ihr beauftragte Person.  
 

§ 23 
Partnergrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen 

(1) Partnergrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen liegen in gesondert ausgewiesenen und einge-
grenzten Vegetationsflächen (Sarggemeinschaftsanlagen). Jeweils einer gesondert ausgewiesenen 
Sarggemeinschaftsanlage sind mehrere Partnergrabstätten zugeordnet. 
 
(2) Partnergrabstätten in Saggemeinschaftsanlagen werden anlässlich einer Besetzung eines Sarges 
mit zwei Grabstellen vergeben. Bei der zweiten Beisetzung ist das Nutzungsrecht für die gesamte 
Grabstätte an die neue Ruhefrist anzupassen. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach 
der jeweiligen Gebührenordnung. Eine Verlängerung der Nutzungszeit über die Ruhefrist der zweiten 
Beisetzung hinaus ist nicht möglich.  
 
(3) Läuft die Ruhefrist nach der ersten Beisetzung aus, ohne dass eine zweite Beisetzung durchge-
führt wurde, kann das Nutzungsrecht mit Ausnahme nach § 2 Absatz 2 auf Antrag bis zum Zeitpunkt 
der zweiten Bestattung verlängert werden. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der 
jeweiligen Gebührenordnung. 
 
(4) An Partnergrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen werden keine Gestaltungsrechte – gleich 
welcher Art – verliehen. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grab-
kreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind nicht 
gestattet. Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbedaten des Verstorbenen werden von 
der Friedhofsverwaltung am gemeinschaftlichen Grabmal angebracht.  
 
(5) Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege der Sarggemeinschaftsanlage erfolgt aus-
schließlich durch die Friedhofsverwaltung oder durch die von ihr beauftragte Person.  
 
(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vor-schriften für 
Wahlgrabstätten auch für Partnergrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen.  
 

§ 24 
Partnergrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen 

(1) Partnergrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen liegen in gesondert ausgewiesenen und einge-
grenzten Vegetationsflächen (Urnengemeinschaftsanlagen). Jeweils einer gesondert ausgewiesenen 
Urnengemeinschaftsanlage sind mehrere Partnergrabstätten zugeordnet. 
 
(2) Partnergrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen werden anlässlich einer Besetzung eines Sar-
ges mit zwei Grabstellen vergeben. Bei der zweiten Beisetzung ist das Nutzungsrecht für die gesamte 
Grabstätte an die neue Ruhefrist anzupassen. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach 
der jeweiligen Gebührenordnung. Eine Verlängerung der Nutzungszeit über die Ruhefrist der zweiten 
Beisetzung hinaus ist nicht möglich.  
 
(3) Läuft die Ruhefrist nach der ersten Beisetzung aus, ohne dass eine zweite Beisetzung durchge-
führt wurde, kann das Nutzungsrecht mit Ausnahme nach § 2 Absatz 2 auf Antrag bis zum Zeitpunkt 
der zweiten Bestattung verlängert werden. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der 
jeweiligen Gebührenordnung. 
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(4) An Partnergrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen werden keine Gestaltungsrechte – gleich 
welcher Art – verliehen. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grab-
kreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind nicht 
gestattet. Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbedaten des Verstorbenen werden von 
der Friedhofsverwaltung am gemeinschaftlichen Grabmal angebracht.  
 
(5) Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege der Urnengemeinschaftsanlage erfolgt aus-
schließlich durch die Friedhofsverwaltung oder durch die von ihr beauftragte Person.  
 
(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vor-schriften für 
Wahlgrabstätten auch für Partnergrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen.  
 

§ 25 
Rückgabe von Grabstätten  

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an 
Grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 
 
(2) Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung. 
 
(3) Bei der Rückgabe einer Grabstätte ist dieses von der nutzungsberechtigen Person auf ihre Kosten 
abzuräumen. § 31 Absatz 2 gilt entsprechend. 
 

§ 26 
Bestattungsverzeichnis 

Die Friedhofsverwaltung führt Verzeichnisse der Beigesetzten, der Grabstätten, der Nutzungsrechten 
und der Ruhezeiten. 
 

V. Gestaltung der Grabstätten und der Grabmale 
 

§ 27 
Anlage und Unterhaltung der Grabstätten 

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 
und die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wer-
den.  
 
(2) Für die gärtnerische Anlage und Pflege der Grabstätten sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten 
verantwortlich, soweit sich aus dieser Friedhofsordnung nicht etwas anderes ergibt. Die Verpflichtung 
zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 
 
(3) Jede Grabstätte muss innerhalb von 6 Monaten nach der Belegung oder dem Erwerb des Nut-
zungsrechtes vom Nutzungsberechtigten hergerichtet und dauernd angemessen instandgehalten 
werden, dazu gehören insbesondere auch notwendige Grabauffüllungen. Anpflanzungen sind nur 
innerhalb der Grenzen der Grabstätte gestattet, und dürfen nur so gesetzt oder verändert werden, 
dass eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere beim Ausheben von Nachbargräbern 
ausgeschlossen ist.  
 
Die Anpflanzung von Bäumen, großwüchsigen Sträuchern oder Hecken ist wegen der damit verbun-
denen Beeinträchtigung anderer Grabstätten nicht erlaubt. Die Friedhofsverwaltung kann auf schriftli-
chen Antrag Ausnahmen zulassen. Anpflanzungen dürfen eine Höhe von 3 m nicht überschreiten. 
Wenn die Anpflanzungen infolge ihres Wachstums oder ihrer Größe störend wirken, sind diese auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten zu entfernen. 
 
Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen.  
 
(4) Wachsen die Pflanzen über die Grabstätten hinaus, so ist die Friedhofsverwaltung nach erfolgloser 
schriftlicher Aufforderung zur Beseitigung der Beeinträchtigung berechtigt, die Anpflanzungen auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu beseitigen. 
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Sofern ein ordnungsgemäßes Ausheben von Gräbern im Falle einer bevorstehenden Beisetzung 
durch Anpflanzungen behindert wird, ist die Friedhofsverwaltung auch ohne eine vorherige Aufforde-
rung berechtigt, die Anpflanzungen auf Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu 
entfernen, wenn damit das Ausheben ermöglicht wird. Falls es die Arbeiten erfordern, ist das Personal 
der Friedhofsverwaltung auch berechtigt, die Nachbargrabstätten in Anspruch zu nehmen sowie 
Grabmale, Einfassungen und Fundamente, Aufwuchs und Grabzubehör abzuräumen, wenn dieses für 
einen ordnungsgemäßen Grabaushub notwendig erscheint. 
 
(5) Grababdeckungen (z.B. Beton, Teerpappe u.ä.) sowie die Einbringung von wasserundurchlässi-
gem Material als Untergrund (z.B. Folien), die eine ordnungsgemäße Verwesung beeinträchtigen kön-
nen, sind nicht zulässig. 
 
(6) Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften entsprechend angelegt oder länger als 1 Jahr in der 
Unterhaltung vernachlässigt, so wird der Nutzungsberechtigte oder, wenn ein solcher nicht vorhanden 
ist, einer der nächsten Angehörigen zur Beseitigung der Mängel in angemessener Frist schriftlich auf-
gefordert. Ist der Nutzungsberechtigte unbekannt oder nicht zu ermitteln, genügt eine öffentliche auf 6 
Monate befristete Aufforderung zur Beseitigung der Mängel. Werden die Mängel nicht in der gesetzten 
Frist beseitigt, so kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten 
einebnen und begrünen lassen. Grabmale können nur gemäß § 31 entfernt werden. 
 
(7) Der Nutzungsberechtigte darf gärtnerische Anlagen neben der Grabstätte nicht verändern. 
 
(8) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauer-
floristik, insbesondere Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabein-
fassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. 
Ausgenommen hiervon sind Grabvasen, Markierungszeichen und Gießkannen. 
 
(9) Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften zur Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
beschließen. 
 
(10) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist 
nicht gestattet.  
 
(11) Jeder Friedhofsbenutzer soll soweit möglich zur Abfallvermeidung beitragen. Bei der Entsorgung 
sind ausschließlich die dazu vorgesehenen Auffangbehälter zu benutzen. 

 
§ 28 

Grabgewölbe 
Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche Anlagen bei 
Inkrafttreten dieser Ordnung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten in einem ordnungs-
mäßigen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen. Im Übrigen gelten § 30 Abs. 2 und 3 entsprechend. 

 
§ 29 

Errichtung und Veränderung  
von Grabmalen und sonstigen Anlagen 

(1) Die Errichtung und Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung 
der Friedhofsverwaltung. Der Antrag ist schriftlich durch die Nutzungsberechtigte, den Nutzungsbe-
rechtigten oder seinen Bevollmächtigten zu stellen. 
 
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweislich in der 
Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt sind. 
 
(3) Die Anträge sind in zweifacher Ausfertigung mit folgendem Inhalt einzureichen: 
 

a) Grabmalentwurf mit Grundriss sowie Vorder- und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Anga-
be des Materials, seiner Bearbeitung und der Fundamentierung. 

 
b) Wortlaut und Platzierung der Inschrift, der Ornamente und der Symbole unter Angabe der 

Form und der Anordnung, des Materials sowie seiner Bearbeitung.  
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Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn auf einem bereits vorhandenen Grabmal anlässlich 
einer weiteren Beisetzung lediglich der Name, die Berufsbezeichnung, das Geburts- und Sterbedatum 
des Beigesetzten in gleicher Ausführung wie die vorhandene Beschriftung angebracht werden soll. 
 
(4) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entspre-
chend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befesti-
gen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. 
Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fas-
sung der Richtlinie des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhau-
erhandwerks (BIV). Die BIV-Richtlinie gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung und jährliche Prü-
fung der Grabmalanlagen. 
 
(5) Grabmale und sonstige Anlagen dürfen nur so errichtet, aufgestellt oder verändert werden, dass 
eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere beim Ausheben von Nachbargräbern aus-
geschlossen ist.  
 
(6) Die Errichtung, Aufstellung und Veränderung aller sonstigen Anlagen, Einfriedigungen (Steinein-
fassungen), Bänke et cetera bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Fried-
hofsverwaltung. Die Absätze 1, 3 bis 5 gelten entsprechend. 
 
(7) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals nicht der genehmigten 
Zeichnung und ist sie nicht genehmigungsfähig, setzt die Friedhofsverwaltung dem Nutzungsberech-
tigten eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals. Nach ergebnislosem 
Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals 
gilt § 30 Abs. 3. 
 

§ 30 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und sonstigen baulichen Anlagen  
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verun-
staltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in Ihrer Andacht stören können. Grabmale 
und sonstige bauliche Anlagen dürfen sich ferner in ihrer Gestaltung nicht gegen den christlichen 
Glauben richten. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grab-
mals in unauffälliger Weise angebracht werden. Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften zur 
Gestaltung der Grabmale beschließen. 
 
(2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in gutem und im verkehrssicheren Zustand 
zu erhalten. Hierfür ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. 
 
(3) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist 
der Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 
die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. 
Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Auffor-
derung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten 
des Nutzungsberechtigten zu entfernen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder ohne beson-
deren Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung oder 
ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 
 

§ 31 
Entfernung von Grabmalen 

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen während der Dauer des Nutzungsrechts an der Grabstätte 
nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes hat der bisherige Nutzungsberechtigte Grabmale und sonstige 
Anlagen zu entfernen. Soweit es sich um Grabmale nach § 32 handelt, bedarf die Entfernung der Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. Kommt der bisherige Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung 
nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes nach, kann die Friedhofsverwal-
tung die Abräumung auf Kosten des bisherigen Nutzungsberechtigten vornehmen oder veranlassen. 
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Ersatz für Grabmale und sonstige Anlagen ist von der Friedhofsverwaltung nicht zu leisten. Die Fried-
hofsverwaltung ist auch zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale oder sonstiger Anlagen nicht ver-
pflichtet.  
 
(3) Die Verpflichtungen aus der vorstehenden Bestimmung erstrecken sich auch auf bei In-Kraft-
Treten dieses Absatzes bereits vorhandene Grabmale und sonstige Anlagen. 
 

§ 32 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung 
erhalten. 
 

VI. Benutzung der Leichenkammer und der 
Aussegnungshalle 

 
§ 33 

Leichenkammer 
(1) Die Leichenkammer dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur mit Erlaubnis 
der Friedhofsverwaltung betreten werden. 
 
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, in der Leichen-
kammer von einem Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sollen spätestens ½ 
Stunde vor Beginn der Trauerfeier geschlossen werden. 
 
(3) Ein Sarg, in dem ein Verstorbener liegt, der im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektions-
schutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei dem der Verdacht einer solchen Krankheit 
zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum aufge-
stellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Gesundheitsamtes geöffnet werden. 
 

§34 
Aussegnungshalle 

(1) Für die Trauerfeier steht die Aussegnungshalle zur Verfügung. Die Trauerfeier muss der Würde 
des Ortes entsprechend. 
 
(2) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der 
Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken 
wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
 

VII. Haftung und Gebühren 
 

§ 35 
Haftung 

(1) Die Nutzungsberechtigten haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag er-
richteten Grabmale, Einfriedigungen und sonstige Anlagen entstehen. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Per-
sonen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.  
 

§ 36 
Gebühren 

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils gelten-
den Friedhofsgebührenordnung zu entrichten. 
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VIII. Schlussvorschriften 
 

§ 37 
In-Kraft-Treten 

Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Bestimmungen der Kirchengemein-
de für den Friedhof mit Ausnahme der Friedhofsgebührenordnung außer Kraft.  
 
Diepholz, den 15. April 2019 
Der Kirchenvorstand 
gez. Unterschriften, Siegel  
 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Nr. 5 und Absatz 
2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 22. Mai 2019 
Der Kirchenkreisvorstand 
gez. Unterschrift Bevollmächtigter, Siegel 
 
 

Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Hülfe-Heede 

in 49356 Diepholz 
 

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 36 der Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Hülfe-Heede in 49356 Diepholz hat der Kirchenvorstand am 02. April 
2019 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1  Allgemeines 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leis-
tungen der Kirchengemeinde werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 
 

§ 2  Gebührenschuldner 
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
 

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt 
oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 
 

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
 

3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-
nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines Anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
 

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 
 

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-
nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines Anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3  Entstehen der Gebührenschuld 
(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. 
 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der 
jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
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(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung. 
 

§ 4  Festsetzung und Fälligkeit 
(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb  
eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verwei-
gern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit 
nicht geleistet ist. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 5  Säumniszuschläge, Kosten,  
Einziehung rückständiger Gebühren 

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefange-
nen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbe-
trages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 
 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten. 
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die 
Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
 

§ 6 Gebührentarif 
 

I. Gebühren für die Verleihung 
von Nutzungsrechten an Grabstätten 

 
1. Reihengrabstätte   

für 30 Jahre                                                                                      130,00 € 
 

2. Urnenreihengrabstätte 
      für 30 Jahre je Grabstelle                                                                                100,00 € 
 
3. Wahlgrabstätte 

a) für 30 Jahre 
je Grabstelle          420,00 € 

b) für jedes Jahr der Verlängerung 
je Grabstelle             14,00 € 

 
4. Urnenwahlgrabstätte 

a) für 30 Jahre 
je Grabstelle           330,00 € 

b) für jedes Jahr der Verlängerung 
je Grabstelle            11,00 € 

 
5. Rasenreihengrabstätte 
      für 30 Jahre                                1.350,00 € 
 
6. Rasenurnenreihengrabstätte 
      für 30 Jahre                                                      850,00 € 
 
7. Einzelgrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen  
(einschließlich Herstellung und Pflege der Grabanlage sowie Gedenkstein mit Inschrift)  
      für 30 Jahre                                            2.450,00 € 
 
8. Einzelgrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen  
(einschließlich Herstellung und Pflege der Grabanlage sowie Gedenkstein mit Inschrift)  
      für 30 Jahre                                 1.550,00 € 
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9. Partnergrabstätten in Sarggemeinschaftsanlagen 
(einschließlich Herstellung und Pflege der Grabanlage sowie Gedenkstein mit Inschrift)  

a) für 30 Jahre 
je Doppelgrabstätte                   4.550,00 € 

b) für jedes Jahr der Verlängerung 
je Doppelgrabstätte                        123,00 € 

 
10. Partnergrabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen (einschließlich Herstellung 
und Pflege der Grabanlage sowie Gedenkstein mit Inschrift)  

a) für 30 Jahre 
je Doppelgrabstätte                    2.750,00 € 

b) für jedes Jahr der Verlängerung 
je Doppelgrabstätte                        74,00 € 
 

11. Rasenpartnergrabstätten für Sargbestattungen 
(einschließlich Herstellung und Pflege der Grabanlage sowie Gedenkstein mit Inschrift)  

c) für 30 Jahre 
je Doppelgrabstätte                   3.330,00 € 

d) für jedes Jahr der Verlängerung 
je Doppelgrabstätte                            111,00 € 

 
12. Rasenpartnergrabstätten für Urnenbestattungen 
(einschließlich Herstellung und Pflege der Grabanlage sowie Gedenkstein mit Inschrift)  

c) für 30 Jahre 
je Doppelgrabstätte                   2.250,00 € 

d) für jedes Jahr der Verlängerung 
je Doppelgrabstätte                        75,00 € 

 
13. zusätzliche Beisetzung einer Urne  
in einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte gemäß § 11 Abs. 4 der Friedhofsordnung 
eine Gebühr gemäß 3. b) oder 4. b) für alle Grabstellen der Grabstätte zur Anpassung an die neue 
Ruhezeit. 
 
Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich. 
 
Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für die 
gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben. 
 
 

II. Gebühren für die Benutzung der  
Leichenkammer/ Aussegnungshalle 

 
1.  Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer  

je Bestattungsfall 
a) für bis zu 4 Tage                                                                                                        130,00 € 
b) für jeden weiteren Tag                                                                                                 20,00 € 

 
2.  Gebühr für die Benutzung der  

Aussegnungshalle je Bestattungsfall                                                                             100,00 € 
 
 

III. Gebühren für die Beisetzung: 
 

Für das Ausheben und Verfüllen der Grube 
1. für eine Erdbestattung                                                                                                     320,00 €     

 
2. für eine Urnenbestattung                                                                                               70,00 € 
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IV. Gebühren für die Genehmigung  
der Errichtung oder Änderung von Grabmalen 

 
Für die Genehmigung zur Errichtung oder  
Änderung – je –                                      30,00 € 
 
 

V. Friedhofsunterhaltungsgebühr 
 

(1) Für ein Jahr je Grabstelle             10,00 € 
zur Finanzierung der Unterhaltungskosten der Wege und Außenanlagen (einschließlich Personalkos-
ten), Kosten für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung. 
 
(2) Für Grabstätten nach § 17 bis § 24 der Friedhofsordnung ist die Friedhofsunterhaltungsgebühr mit 
Zahlung der in § 6 dieser Ordnung genannten Gebühren abgegolten. 
 
(3) Die Gebühr wird im Voraus für 2 Jahre erhoben und ist jeweils zur Mitte des entsprechenden Zeit-
raumes fällig.   
 

§ 7 
Zusätzliche Leistungen 

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem 
jeweiligen Aufwand berechnet. 
 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung und am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die bisherige Friedhofsgebührenordnung 
außer Kraft. 
 
Diepholz, den 15. April 2019 
Der Kirchenvorstand 
gez. Unterschriften, Siegel  
 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 und 
Abs. 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 22. Mai 2019 
Der Kirchenkreisvorstand 
gez. Unterschrift Bevollmächtigter, Siegel 
 
 

Wegezweckverband, Sitz Syke 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
- Jahresabschluss 2018 - 

 
Die Ausschuss- und Verbandsversammlung des Wegezweckverbandes Sitz Syke haben in Ihren Sit-
zungen am 14.05.2019 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen und dem Ge-
schäftsführer sowie dem Verbandsvorsitzenden die Entlastung erteilt.  
 
Gemäß § 129 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) wird hiermit der 
Beschluss über den Jahresabschluss sowie die Entlastungen öffentlich bekannt gemacht. 
  



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 08/2019 vom 03.06.2019 
Seite 52 

Der Jahresabschluss und der Schlussbericht der Kommuna Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft liegen vom Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an 
sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme beim Wegezweckverband Sitz Syke, Her-
mannstr. 15, 28857 Syke, während der Dienstzeiten öffentlich aus. 
 
Syke, den 16.05.2019 
gez. Bernd Bormann 
Geschäftsführer 
 
 

Haushaltssatzung 
des Wegezweckverbandes, Sitz Syke 

für das Haushaltsjahr 2020 
 
Aufgrund der Verbandssatzung wird der Verbandsversammlung durch den Verbandsausschuss für 
das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssatzung vorgeschlagen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1.   im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  723.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 723.000 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge            0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf             0 Euro 
 
2.   im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    740.000 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    733.800 Euro 
  
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit            0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit     2.000 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit          0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                    0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 740.000 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 735.800 Euro 
 

§ 2 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 Euro festgesetzt. 
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§ 5 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben aus dem Haushalt bis zu einer Höhe von 10.000,00 Euro blei-
ben dem Geschäftsführer des Verbandes vorbehalten. 
 
gez. B. Bormann     gez. J. Leseberg 
Geschäftsführer     Vorsitzender d. Verbandsversammlung 
 
 
Die Haushaltssatzung des Wegezweckverbandes, Sitz Syke, für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat mit Verfügung vom 17.05.2019 erklärt, dass er die Haushaltssatzung des 
Wegezweckverbandes für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG nicht beanstanden 
werde. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt für 7 Werktage (außer samstags), beginnend mit dem 
Tage nach dieser Bekanntmachung in den Geschäftsräumen des Wegezweckverbandes, Hermannstr. 
15, 28857 Syke, während der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.  
 
Syke, den 22.05.2019 
gez. B. Bormann 
Geschäftsführer 
 
 


